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Architektur, das kann doch jeder....

Bauplanungen brauchen weder die Verkündigung noch das Plebiszit

Bauplanungen brauchen ein Team von guten Bauherren, Planern und Beratern und eine offene Gesellschaft
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Planungsschritte

Ein Quartier wird als Bauland ausgewiesen oder soll generell aus gesellschaftlich relevanten Gründen 
bebauut werden.

Architekten und Stadtplaner werden im Rahmen verschiedener, alternativer Verfahren zur Erstellung der Bau-
leitplanung nach Baugesetzbuch aufgefordert von der Flächennutzungs- bis zur städtebaulichen Rahmenpla-
nung, 

Daraus wird dann ein Bebauungsplan erstellt, in dem auch die Regeln der Bauordnung durch Satzungs-
beschlüsse der Kommunen modifiziert werden können. Zur Zeit wird verstärkt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, in dem die Bauentwürfe aus, zum Beispiel Wettbewerben in Ihren Dimensionen und Werk-
stoffen festgeschrieben werden können, als Planungsinstrument genutzt. Mit Regeldetails wird der Innovati-
onsdrang der ausführenden Firmen mit Bedacht in Bahnen gelenkt.

Wettbewerb auf der Suche nach einer Lösung im Planen und Bauen heisst unter anderem:
Architekten versuchen bekannte Einstellungen gegenüber den unbewussten eingespielten Lösungen 
zu hinterfragen und NEUE ANTWORTEN zu finden. Daraus entstehen im Rahmen der typologischen Vorga-
ben und Regeln kleine oder auch größere neue Strukturen zu einer bisher „eingespielten Lösung“
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vorhabenbezogener Bebauungsplan
mit integriertem Grünordnungsplan
S 14 / B 15 "Nahversorgung Alte Ziegelei"

PLAN :   vorhabenbezogener Bebauungsplan

PLAN - NR. Blatt 01GEZ :  dm

MASSTAB: 1:1400, 1:1000, 1:2,22

27.07.2016

Planungsverband "Alte Ziegelei"

Der Geltungsbereich umfasst folgende Grundstücke Fl.Nrn. 149, 149/3, 149/4, 150/1 Tfl., 150/3 Tfl., 151/0,
150/121 Tfl. und 151/1 der Gemarkung Spardorf und folgende Grundstücke Fl.Nrn. 117/5, 117/13 Tfl.,
117/16, 126/10 Tfl., 126/66, 127 Tfl., 127/2 Tfl., 127/3, 127/4 Tfl., 128, 128/3, 128/4, und 128/5 der
Gemarkung Buckenhof

Vorhabenträgerin: Gebr. Schultheiss GmbH & Co.KG
Hr. Andreas Gumbmann
Am Behälterberg 16
91074 Herzogenaurach

Projektbearbeitung: KJS+
Architekten

Billigungsbeschluss:

Geänderte Fassung vom:

Planungsverband "Alte Ziegelei"

gez. Vorsitzende des Planungsverbands

gez. stellvertretender Vorsitzender des Planungsverbands

LORENZ
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Rechtsverbindlich seit:

SpardorfBuckenhof

Blatt 01

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

Private Parkierungsfläche

Fußgängerbereich

ausschließlich zulässiger Zufahrtsbereich

Festsetzungen durch Planzeichen

GR

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Straßenverkehrsflächen mit Fuß- und Radweg (F+R)
und dazwischenliegenden Straßenbegleitgrün

GF

Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

III  Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß nach BauNVO § 16 Abs. 2 und 3

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 u. 23 BauNVO)
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4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
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6. Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

überdeckte Ein- und Ausfahrt zu unterirdischen Garagenstellplätzen

zu erhaltender Baum

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallbeseitigung sowie
für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des
Naturschutzrechts (§ 9 Abs. 6 BauGB)

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünfläche, Straßenbegleitgrün

9. Regelung für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)
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vorhabenbezogener Bebauungsplan  S14/B15 "Nahversorgung Alte Ziegelei" M1/1000

Verfahrensvermerke B-Plan

1. Der Planungsverband "Alte Ziegelei" hat in der Sitzung vom 12.02.2014 die Aufstellung eines
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans S14/B15 "Nahversorgung Alte Ziegelei" beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 28.02.2014 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die Planungsverbandsversammlung ändert in der Sitzung vom 09.04.2014 ihren Beschluss vom
12.02.2014 ab. Die Planung wird in der selben Sitzung gebilligt.

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom
09.04.2014 hat in der Zeit vom 16.06.2014 bis 18.07.2014 stattgefunden.

4. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom
09.04.2014 hat in der Zeit vom 16.06.2014 bis 18.07.2014 stattgefunden.

5. Zu dem Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 15.04.2015
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 07.05.2015 bis 12.06.2015 beteiligt.

6. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 15.04.2015 wurde mit
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.05.2015 bis 12.06.2015 öffentlich
ausgelegt.

7. Zu dem Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 18.03.2016
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in
Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.04.2016 bis 27.05.2016 erneut beteiligt.

8. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 18.03.2016 wurde mit
der Begründung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
25.04.2016 bis 27.05.2016 erneut öffentlich ausgelegt.

9. Der Planungsverband hat mit Beschluss vom ........................ den Vorhabenbezogenen
Bebauungs-plans gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ....................... als Satzung
beschlossen.

_______________________________             _____________________________          
                     Vorsitzende des Planungsverbands

                                                                            __________________________________________
                                                                            stellvertretender Vorsitzender des Planungsverbands

10. Der Satzungsbeschluss zu dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde am .........................
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Vorhabenbezogenen
Bebauungsplans S14/B15 "Nahversorgung Alte Ziegelei" ist damit in Kraft getreten.

_______________________________             _____________________________          
                     Vorsitzende des Planungsverbands

                                                                            __________________________________________
                                                                            stellvertretender Vorsitzender des Planungsverbands

1:1000
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Festsetzungen durch Text
1. Art der baulichen Nutzung
Die Art der Nutzung wird gemäß Planeinschrieb als Sondergebiet mit jeweils unterschiedlicher
Zweckbestimmung, als allgemeines Wohngebiet und als Mischgebiet festgesetzt. Die
Untergliederung des allgemeinen Wohngebietes erfolgt im Hinblick auf das unterschiedliche
Maß der baulichen Nutzung.

Im gesamten Baugebiet gilt: Es sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich
die Vorhabenträgerin in einem Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 12 Abs. 3a BauGB).
Generell sind Textilien inkl. Heimtextilien und innenstadtrelevante ähnliche Angebote
ausgeschlossen.
Eine Genehmigungsfreistellung gemäß Art. 58 BayBO wird für gewerbliche und handwerkliche
Bauvorhaben ausgeschlossen.

Nach § 9 Abs. 2 BauGB wird die Ersterrichtung des Rohbaus der schallabschirmenden
Gebäude der Sondergebiete festgesetzt, bevor die Nutzung in den Allgemeinen Wohngebieten
zulässig ist.

1.1 Sondergebiete
Sondergebiet 1 Markthalle WEST mit Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel
Es wird ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO für großflächigen Einzelhandel
festgesetzt. Es ist ein Vollsortimenter einschließlich einer Bäckerei mit Tagescafe mit einer
Verkaufsfläche von max. 1500m2 zulässig.

Hinweis: Die Verkaufsfläche errechnet sich nach den Richtlinien zur Berechnung der
Verkaufsfläche im Einzelhandel (MF/V), Stand: 1. Mai 2012)

Sondergebiet 2 Markthalle OST - mit Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel u.
Dienstleistungen / Gastronomie
Es wird ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO für großflächigen Einzelhandel
festgesetzt. Es ist ein Discounter mit einer Verkaufsfläche von max. 1200m2 zulässig. Weiterhin
sind Flächen für Gastronomie und Dienstleistungen zulässig.

Hinweis: Die Verkaufsfläche errechnet sich nach den Richtlinien zur Berechnung der
Verkaufsfläche im Einzelhandel (MF/V), Stand: 1. Mai 2012)

Sondergebiet 3 Maukhalle - mit Zweckbestimmung Einzelhandel, Dienstleistungen,
Gesundheitsleistungen, Wohnen
Es wird ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO festgesetzt. Es ist ein Drogeriemarkt
mit einer Verkaufsfläche von max. 800 m2  zulässig.
Es sind Flächen für Dienstleistungsbetriebe und für Betriebe der Gesundheitsversorgung
zulässig. Im Übrigen ist eine Wohnnutzung zulässig.

Hinweis: Die Verkaufsfläche errechnet sich nach den Richtlinien zur Berechnung der
Verkaufsfläche im Einzelhandel (MF/V), Stand: 1. Mai 2012)

1.2 Mischgebiet
Im Mischgebiet sind die Nutzungen gemäß § 6 Abs.2 Nr.1-5 BauNVO zulässig.
Einzelhandelsbetriebe gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind ausgeschlossen. Die Nutzungen
gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6-8 BauNVO sind ebenso wenig zulässig, wie die Ausnahmen gemäß § 6
Abs. 3 BauNVO.

1.3 Allgemeines Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet sind die Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 3 BauNVO
zulässig. Die Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.

1.4 Schornstein
Die Schornsteinnutzung für Werbeanlagen, Fortluft und Mobilfunk ist im Rahmen des Vorhaben-
und Erschließungsplans möglich.
Die Gestaltung regelt das Planblatt 13.

2. Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die in den Nutzungsschablonen der Planzeichnung
eingetragene Geschossfläche und die Grundfläche, die maximal zulässige Zahl der
Vollgeschosse und der maximal zulässigen Attikahöhen über geplantem Gelände sowie die
Dachform festlegt. Hierfür gilt für:

2.1 Sondergebiete
Die maximalen Grundflächen der einzelnen Baugebiete nach BauNVO § 19 sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich. Bei der Ermittlung der Grundflächen sind die Anlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO mitzurechnen.
Es werden folgende Höchstgrenzen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgelegt.
Für die Sondergebiete 1-3 werden als gemeinsame Parkplatzfläche festgesetzt:
Südlicher Parkplatz:   8600m2

Nördlicher Parkplatz:  2285m2

Weitere Überschreitungen der festgesetzten Grundfläche sind nicht zulässig.

Die maximalen Geschossflächen nach BauNVO § 20 Abs. 3 BauNVO sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich.
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen unberücksichtigt.

Sondergebiet 1 Markthalle WEST
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf 7,80m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe der südlich
angrenzenden privaten Verkehrsfläche der Märkte (Mittlere Platzhöhe = 288,20 m üNN); sie ist
von der Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und Dachoberkante zu
messen.

Sondergebiet 2 Markthalle OST
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf 7,80m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe der südlich
angrenzenden privaten Verkehrsfläche der Märkte (Mittlere Platzhöhe = 288,20 m üNN); sie ist
von der Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und Dachoberkante zu
messen.

Sondergebiet 3 Maukhalle
Es sind maximal fünf Vollgeschosse zulässig.
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf 19,30m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe des südlich
angrenzenden Marktplatzes (Mittlere Parkplatzhöhe = 288,20 m üNN); sie ist von der
Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und Dachoberkante zu messen.

2.2 Mischgebiet
Die maximalen Grundflächen des Baugebietes nach BauNVO § 19 sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich. Bei der Ermittlung der Grundflächen sind die Anlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO mitzurechnen.
Es werden folgende Höchstgrenzen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgelegt.
Für das MI - Gebiet werden als gemeinsame Stellplatzflächen festgesetzt:
    2090m2

Weitere Überschreitungen der festgesetzten Grundfläche sind nicht zulässig.

Die maximalen Geschossflächen nach BauNVO § 20 Abs. 3 BauNVO sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich.
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen unberücksichtigt.
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf 15,50m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe des
Eingangsbereichs im Süden des Gebäudes (FOK EG = 285,50 m üNN); sie ist von der
Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und Dachoberkante zu messen.
  

2.3 Allgemeines Wohngebiet 1
Die maximalen Grundflächen des Baugebietes nach BauNVO § 19 sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich. Bei der Ermittlung der Grundflächen sind die Anlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO mitzurechnen.
Es werden folgende Höchstgrenzen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgelegt.
Für das Wohngebiet 1 (WA 1) werden als gemeinsame Stellplatzflächen festgesetzt:
Garage (G):         1500m2

Weitere Überschreitungen der festgesetzten Grundfläche sind nicht zulässig.

Die maximalen Geschossflächen nach BauNVO § 20 Abs. 3 BauNVO sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich.
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen unberücksichtigt.
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf im Südflügel 12,80m nicht
überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe der südlich
angrenzenden privaten Verkehrsfläche an der Maukhalle (Mittlere Parkplatzhöhe = 292,20 m
üNN); sie ist von der Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und
Dachoberkante zu messen.

2.4 Allgemeines Wohngebiet 2
Die maximalen Grundflächen des Baugebietes nach BauNVO § 19 sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich. Bei der Ermittlung der Grundflächen sind die Anlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO mitzurechnen.
Es werden folgende Höchstgrenzen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgelegt.
Für das Wohngebiet 2 (WA 2) werden als gemeinsame Stellplatzflächen festgesetzt:
Garage (G):         2900m2

Weitere Überschreitungen der festgesetzten Grundfläche sind nicht zulässig.

Die maximalen Geschossflächen nach BauNVO § 20 Abs. 3 BauNVO sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich.
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen unberücksichtigt.
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf im Südflügel 14,30m und im Nordflügel
10,80m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe des südlichen Gebäudeteils ist die
mittlere Höhe der "G Zufahrt" der Garage (G) im Süden des Gebäudes (FOK G = 288,70 m
üNN);
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe des nördlichen Gebäudeteils ist die
mittlere Höhe der privaten Verkehrsfläche an der Maukhalle (Mittlere Parkplatz = 292,20 m
üNN); sie ist von der Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und
Dachoberkante zu messen.

  

3. Über- und unterbaubare Grundstücksfläche 
3.1 Die Über- und unterbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen und
Baulinien definiert  

3.2 Abstandsflächen Regelung gem. Art. 6 Abs.7 Punkt 1 u. 2 BayBO
Im Geltungsbereich der Satzung gelten für die Berechnung der Abstandsflächen folgende
Maßgaben:
- die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m und
- es wird nur die Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad zu einem Drittel,
bei einer größeren Neigung der Wandhöhe voll hinzugerechnet.

4. Stellplätze und Nebenanlagen 
4.1 Sondergebiete
4.1.1 KFZ-Abstellplätze 
Im SO-Gebiet sind für nachfolgende gemäß Vorhabenplanung definierte Nutzungen die Anzahl
der notwendigen Stellplätze wie folgt zu berechnen und nachzuweisen:  

Wohnungen:
pro Wohnung bis 120m2     1 Stellplatz
pro Wohnung über 120m2     2 Stellplätze

Büro- und Verwaltungsräume:
pro 35 m2 Hauptnutzfläche    1 Stellplatz

Arztpraxen, Reha, Dienstleistung s.a. SO 3 Begriff "Gesundheitsdienstleistungen":
pro 25 m2 Hauptnutzfläche     1 Stellplatz

Drogeriemarkt:
pro 25 m2 Verkaufsfläche bzw. Nutzfläche  1 Stellplatz

Lebensmittelmarkt und Discounter:
pro 20 m2 Verkaufsfläche bzw. Nutzfläche  1 Stellplatz

Gaststätten:
pro 10 m2 Nettogastraumfläche    1 Stellplatz
Die Stellplätze für den Einzelhandel befinden sich auf dem südlichen Parkplatz.
An geeigneter Stelle ist eine Solartankstelle vorzusehen.
Die Stellplätze des nördlichen Parkplatzes sind den Nutzungen der Maukhalle der Ebenen
01-04 zugeordnet. Eine Parkplatznutzung zur Nachtzeit (22.00Uhr bis 6.00 Uhr) auf dem
Parkplatz zwischen WA 1 und SO 1 ist ausgeschlossen.

4.1.2 Fahrradabstellplätze 
Im SO-Gebiet sind für die Nutzungen gemäß Vorhabenplanung - ausgenommen für
Wohnnutzung - insgesamt mindestens 67 Fahrradabstellplätze, verteilt in mehreren, den
Zugängen zugeordneten, offenen Stellplatzanlagen, in den Außenanlagen oder im Bauwerk der
Kolonnaden zu errichten. Darunter befinden sich 6 Abstellplätze für Fahrräder mit Anhänger. Für
die Wohnnutzung sind 3 Fahrradabstellplätze pro Wohneinheit in die Nebenanlage zu
integrieren.

4.2 Mischgebiet und allgemeine Wohngebiete
4.2.1  KFZ-Abstellplätze 
Im MI- und WA-Gebiet sind für nachfolgende definierte Nutzungen die Anzahl der notwendigen
PKW-Stellplätze wie folgt zu berechnen und nachzuweisen:

Wohnungen:
pro Wohnung bis 120m2     1 Stellplatz
pro Wohnung über 120m2     2 Stellplätze

Wohnheim:
pro 3 Betten       1 Stellplatz

Büro- und Verwaltungsräume:
pro 35 m2 Hauptnutzfläche bzw. Verkaufsfläche  1 Stellplatz

Arztpraxen, Dienstleistung:
pro 25 m2 Hauptnutzfläche     1 Stellplatz

Gaststätten:
pro 10 m2 Nettogastraumfläche    1 Stellplatz

Beherbergungsbetrieb:
pro 3 Betten       1 Stellplatz

Fördertagesstätte:
pro Gruppe      1,5 Stellplätze

4.2.2 Fahrradabstellplätze
Im WA und MI-Gebiet sind die Fahrradabstellplätze in die Gebäude zu integrieren. In Anlehnung
an ähnliche Satzungen werden folgende Fahrradstellplatzzahlen festgesetzt.
Wohnungen:
pro Wohnung      3 Fahrradabstellplätze

Wohnheim:
pro 1 Bett      1 Fahrradabstellplatz

Büro- und Verwaltungsräume:
pro 100 m2 Hauptnutzfläche   1 Fahrradabstellplatz, mind. 2 StP

Arztpraxen, Dienstleistung:
pro 50 m2 Hauptnutzfläche     1 Fahrradabstellplatz, mind. 2 StP

Gaststätten:
pro 25 m2 Nettogastraumfläche    1 Fahrradabstellplatz

Beherbergungsbetrieb:
pro 15 Betten      1 Fahrradabstellplatz,
zusätzlich für Tagungsräume 1 StP je 35qm Nutzfläche

Fördertagesstätte:
pro 5 Schüler      1 Fahrradabstellplatz

4.3 Nebenanlagen
Gemäß § 14 BauNVO sind Bauten für Anlieferungen, Müllstandorte u.ä. sowie Nebenanlagen
nur unter Terrain zulässig oder in die Gebäude zu integrieren. Nebengebäude sind nur innerhalb
der gekennzeichneten Flächen in der vorgegebenen Gestaltung des Vorhabens zulässig.
Die Gestaltung der Nebenanlagen wird im Durchführungsvertrag geregelt.

5. Bauliche Gestaltung 
5.1 Dachformen, Dachneigung  
Im Bebauungsplangebiet sind nur Flachdächer zulässig. 

5.2 Dachaufbauten 
An- und Aufbauten außer technisch erforderlichen Auslässen und notwendiger
Aufzugsüberfahrten bis zu einer Höhe von 1,20m über Dichtungsebene sind nicht zulässig. Die
erforderlichen technischen Geräte müssen in der Baukörperkontur platziert werden.
Freistehende technische Anlagen sind nicht erlaubt. Technische Anlagen müssen mit
umfassenden Bauelementen eingehaust werden und in die Gestaltung der Gesamtanlage
integriert sein. Die Attikahöhe ist umlaufend einzuhalten. Die Nutzung von Solarenergie ist
horizontal zugelassen.

5.3 Werbeanlagen 
Die zulässigen Werbeanlagen werden im Vorhaben- und Erschließungsplan im Planblatt 13
"Werbeanlagen" definiert. 

5.4 Fassaden 
Die Gestaltung der Fassaden ist im Vorhaben- und Erschließungsplan in den Planblättern 04 -
13 definiert. 

5.5 Fenster 
Die Fenster sind in ihrer Wirkung und Funktion für die Durchsicht freizuhalten, sie dürfen nicht
opak zugeklebt, verhängt, verblendet und zugestellt werden. Auf der Ebene 00 können für die
Schaufenster eingeschränkt Ausnahmen zugelassen werden. 
 

6. Immissionsschutz 
6.1 Allgemein 
Für schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Sondergebietes SO 3 (Maukhalle) ist hinsichtlich
der Geräuscheinwirkungen eine Schutzwürdigkeit analog einem Mischgebiet zu Grunde zu
legen. Für die übrigen Sondergebiete SO 1 und SO 2 ist hinsichtlich der Geräuscheinwirkungen
eine Schutzwürdigkeit analog einem Gewerbegebiet zu Grunde zu legen.

6.2 Passive und aktive Schallschutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm
Für die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume sind bei Überschreitung der
Orientierungswerte nach DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen Maßnahmen zum
Schutz gegen einwirkenden Verkehrslärm zu treffen.

Bereiche mit Überschreitungen der Orientierungswerte sind entsprechend der durchgeführten
schalltechnischen Untersuchung (s. nachfolgende Zeichnung):
zur Tagzeit: - Südlicher Bereich der Westfassade WA 1 (Lärmpegelbereich LPB III);
  - Süd- und Ostfassade des MI (LPB IV).
zur Nachtzeit: - Westfassade des WA 1 (LPB III);
  - westliche Hälfte der Südfassade WA 1 (LPB III);
  - Süd- und Ostfassade des MI (LPB IV).

An den vorgenannten Fassaden sind gemäß DIN 4109, Ausgabe November 1989,
entsprechend dem für die jeweilige Fassaden gekennzeichneten Lärmpegelbereich geeignete
Maßnahmen zum Schutz gegen einwirkenden Verkehrslärm zu treffen.

Nach außen abschließende Bauteile von Aufenthaltsräumen sind so auszuführen, dass sie an
den im Plan markierten Fassadenabschnitten folgende Schalldämm-Maße aufweisen: 

   

Als Mindestanforderung für alle Fassaden sind Schalldämmmaße entsprechend dem
Lärmpegelbereich II vorzusehen, an Fassadenabschnitten mit höherem Lärmpegelbereich
sind die entsprechend höheren Anforderungen zu beachten. 

Korrekturen für die Raumgeometrie sind entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 zu
berücksichtigen.

Die Anforderungen zum passiven und aktiven Schallschutz sind beim konkreten
Bauvorhaben zu beachten. 
  
Für Aufenthaltsräume, die im Lärmpegelbereich III oder IV liegen, wird Folgendes
festgesetzt (nach Priorität absteigend):
- Durch Schallabschirmungen, insbesondere im Erdgeschoss, sicherzustellen, dass vor

den Fenstern der Aufenthaltsräume Beurteilungspegel von 50 dB(A) (Mischgebiet,
SO 3) bzw. 45 dB(A) (Allgemeine Wohngebiete) in der Nacht eingehalten werden,
oder

-  Durch konkrete bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. hinterlüftete Glasfassaden,
vorgelagerte Wintergärten, verglaste Loggien oder vergleichbare
Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen, dass vor den Fenstern der
dahinterliegenden Aufenthaltsräume Beurteilungspegel von 50 dB(A) (Mischgebiet,
SO 3) bzw. 45 dB(A) (Allgemeine Wohngebiete) in der Nacht eingehalten werden,
oder

-  Es ist ein Schallschutzgrundriss (d. h. keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen an
Fassadenabschnitten mit Orientierungswertüberschreitungen) einzuplanen oder

-  Die Wohnungen so organisiert werden, dass die Schlafräume durch Fenster in anderen
Fassaden, die maximal im Lärmpegelbereich II liegen, belüftet werden können, oder

-  Für jeden Aufenthaltsraum eine schallgedämmte, nach DIN 4109 zu bemessende  
 Lüftung zu realisieren.

6.3 Anlieferungen 
Die Schallemissionen der Lüftungsöffnungen der Anlieferbereiche dürfen die folgenden
Schallleistungspegel nicht überschreiten:
- Belüftungsöffnungen Verladebereich Vollsortimenter
 (an der Westfassade SO 1) :    LWA = 85 dB(A)
- Belüftungsöffnungen Verladebereich Discounter
 (an der Nordfassade SO 2):     LWA = 83 dB(A).

Bei den zukünftigen Bauvorhaben sind die vorgenannten Werte sicherzustellen sowie ggf.
mit Einreichung des Bauantrages nachzuweisen.

6.4 Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen dürfen nur an den folgenden Positionen aufgestellt werden und dürfen
die folgenden Schallleistungspegel nicht überschreiten:
  

Abweichungen von den vorgenannten Aufstellungsorten und Schallleistungspegeln sind
grundsätzlich möglich, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass auch mit geändertem
Standort / geänderter Schallemission immissionsseitig keine höheren Geräuschpegel
resultieren.

6.5 Gewerbelärm: Immissionsrichtwerte für Geräuschübertragung innerhalb der
Gebäude im SO 3, MI und WA 2
Bei Geräuschübertragungen gewerblicher Anlagen innerhalb der Gebäude des SO 3, MI und
WA 2 oder Körperschallübertragung betragen die Immissionsrichtwerte für den
Beurteilungspegel für betriebsfremde, schutzbedürftige Räume nach DIN 4109, Ausgabe
November 1989,
tags   35 dB(A)
nachts  25 dB(A).
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als
10 dB(A) überschreiten.
Bei Einreichung des Bauantrages ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.

6.6 Garagenzufahrten 
Die Garagenzufahrten im Mischgebiet und im WA 2 sind nach dem Stand der Technik zur
Lärmminderung auszuführen. Insbesondere sind die Seitenwände und die Decke auf eine Tiefe
von mindestens 5 m ins Gebäude hinein hochabsorbierend (mit einer Absorption von DLa ≥ 8
dB) auszuführen. Eine eventuelle Regenrinne vor der Zufahrt ist lärmarm auszubilden, z.B. mit
verschraubten Gusseisenplatten, so dass davon bei der Pkw-Überfahrt keine Schallemissionen
ausgehen.
Die Geräusche der Garagenzufahrt auf der Nordseite des Mischgebietes darf an der nördlich
angrenzenden Bebauung im allgemeinen Wohngebiet höchstens zu Beurteilungspegeln führen,
die die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm zur Tagzeit um mindestens 6 dB und zur Nachtzeit
um mindestens 3 dB unterschreiten.
Der Nachweis ist bei Einreichung des Bauantrages mit zu erbringen.

6.7 Abweichungen 
Von den Punkten 6.3, 6.4 und 6.6 sind Abweichungen zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass
auch mit der geänderten Planung die Richtwerte der TA Lärm an der schutzwürdigen Bebauung
im Plangebiet und außerhalb eingehalten werden.

7. Grünordnung
7.1 Bepflanzung und Gestaltung der Freiflächen
Es ist das festgesetzte Konzept umzusetzen. Es soll zur Gewährleistung der Begrünung und
Bepflanzung des Grundstücksein grünordnerisches Konzept festgelegt werden. Durch
grünordnerische Maßnahmen wird die Einbindung des Planungsgebiets in das Orts- und
Landschaftsbild sichergestellt.
Bei der Bepflanzung sind Gehölze gemäß der unten stehenden Artenliste zu verwenden, die
auch als Nahrungsquelle und Lebensraum für viele Tierarten dienen. Durch eine
standortgerechte Pflanzenauswahl ist ein guter Wuchserfolg bei geringem Pflegeaufwand zu
erzielen.

Für die Pflanzung sind standortgerechte, heimische groß-, mittel-, und kleinkronige Laubbäume
als Hochstämme mit einem Stammumfang von mind. 16-18 cm, gemessen in 1 m Höhe über
dem Erdboden zu verwenden. Durch die Verwendung von Bäumen in der o.g Größe ist ein
gutes Anwachsen zu gewährleisten und eine schnelle Raumwirkung zu erzielen.

Pflanzung von Bäumen
Im Bereich der Parkplatzflächen und der Grünflächen sind Hochstämme der folgenden
Artenliste, in der Pflanzgröße H 3xv, mB, STU 16-18 zu verwenden und mit einer unterirdische
Baumverankerung zu sichern.
- Carpinus betulus ‚Fastigiata‘  säulenförmige Hainbuche

- Acer Campestre    Feld-Ahorn

- Acer platanoides    Spitz-Ahorn

- Aesculus x carnea ‚Briotii‘   Scharlach-Rosskastanie

- Prunus avium     Vogel-Kirsche

- Prunus x yedoensis    Maien-Kirsche

- Platanus x acerifolia    Platane

Pflanzung von freiwachsenden Hecken und Sträuchern
Die Heckenpflanzungen bewirken eine abwechslungsreiche landschaftliche Einbindung und
Durchgrünung und dienen als Nahrungs- und Brutstätte für die dort vorkommenden Vogelarten.
Die freiwachsenden Hecken und Sträucher konzentrieren sich hauptsächlich auf den östlichen
Teil, den Übergangsbereich zum Landschaftsschutzgebiet.

Pflanzung von Sträuchern
Folgende Straucharten sind zu verwenden:
-  Acer campestre     Feldahorn
- Cornus mas     Kornelkirsche
- Cornus sanguinea    Hartriegel
- Coryllus avellana    Hasel
- Crataegus monogyna   Weißdorn
- Ligustrum vulgare    Liguster
- Lonicera xylosteum    Heckenkirsche
- Ribes alpinum    Alpen-Johannisbeere
- Rosa pimpinellifolia    Bimbernell Rose
- Rosa canina     Hunds-Rose
- Rosa glauca     Hecht- Rose
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- Rosa rubiginosa    Wein-Rose
- Sambucus nigra    Schwarzer Holunder
- Sambucus racemosa   Trauben Holunder
- Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
Pflanzqualität: Strauch 2 xv, 60-100 cm

Unterpflanzungen
Niedrige Unterpflanzungen sind vorzusehen im Bereich Mittelstreifen Parkplätze mit z.B.:
- Bodendeckerrosen in versch. Sorten Rosen
- Potentilla fructicosa in versch. Sorten Fünffingerstrauch
- Spiraea in versch. Sorten   Schneespiere
Pflanzqualität Strauch 2xv, 40-60 cm

7.2 Stellplatzanlagen
Die oberirdischen Stellplatzanlagen sind einzugrünen und mit Pflanzstreifen für Bäume und
Sträucher zu gliedern. Jeder 3.- 4. Stellpatz ist mit einem klein-bzw. großkronigen
standortheimischen Laubbaum gem. Pflanzenartenliste auf den unbebauten Flächen und PKW-
Stellplätzen zu pflanzen. Die Bäume stehen in Pflanzstreifen – in unbefestigten Baumscheiben
und sind dauerhaft zu unterhalten. Es ist ein ausreichend großer Wurzelraum vorzusehen. Die
Bäume sind mit einer unterirdischen Baumverankerung zu sichern.
Die Befestigung der Stellplätze ist mit versickerungsfähigen Belag vorzusehen.

7.3 Abwasserbeseitigung
Die Entwässerung des Bebauungsplangebietes erfolgt im Trennsystem.

Schmutzwasser: 
Die Schmutzwasserkanäle werden über zwei Stichleitungen an den vorhandenen Kanal in der
Buckenhofer Straße angeschlossen.  
Das Schmutzwasser des westlich der Buckenhofer Straße liegenden Baukörpers wird
ebenfalls in die Entwässerungsanlage der Gemeinde Spardorf eingeleitet.

Regenwasser: 
Die Regenwasserableitung erfolgt in östliche Richtung zum Tennenbach.
Das Niederschlagswasser wurde entsprechend den Anforderungen der DWA-Richtlinie M 153
beurteilt. Für die Regenabflüsse aus den Dachflächen sowie den Gehwegbereichen ergibt
sich keine Behandlungsbedürftigkeit.
Für die Zufahrts-, Fahr- und Parkplatzbereiche ergibt sich eine Behandlungsbedürftigkeit.
Die Regenwasserbehandlung erfolgt dezentral. Hierzu ist eine
Regenwasserbehandlungsanlage vorgesehen. Nach der Behandlungsanlage können die
Abflüsse aus den Parkplatz- und Dachflächenbereichen zusammengefasst werden.
Über eine Sammelleitung erfolgt eine Ableitung in östliche Richtung zum südöstlichen
Parkplatz. Unterhalb des Parkplatzes ist eine Rückhalteeinrichtung als Rigolen-Anlage
notwendig. Über einen Drosselschacht wird die Abflussmenge abgedrosselt. Das Volumen ist
für ein 5-jähriges Niederschlagsereignis bemessen. Nach dem Drosselschacht ist eine
Einleitung der Regenabflüsse in den mittleren Teich vorgesehen.
Aus dem südlichen Rückhalteteich erfolgt eine Einleitung in den Tennenbach.
Das Niederschlagswasser des westlich der Buckenhofer Straße liegenden Baukörpers ist auf
dem Grundstück zu versickern.
Die Regenwasserableitung regelt ein wasserrechtliches Verfahren.
Schäden aus Starkregenereignissen und Sturzfluten werden durch bauliche
Schutzmaßnahmen auf Grundstücksebene verhindert.

7.4 Dachflächen
Die Dachflächen der Märkte (SO 1 und SO 2) erhalten wegen der intensiven solaren

Nutzungsflächen darauf eine Kiesschüttung. Die Dachflächen des SO 3 "Maukhalle", des MI

und der WA Bereiche sind als Retentionsflächen extensiv (Kraut- und Grasvegetation) zu
begrünen.

7.5 Vermeidungsmaßnahmen
Als Vermeidungsmaßnahmen sind die Vorgaben der Zeitfenster aus der speziellen
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) einzuhalten.
Vermeidungsmaßnahme 1/ Fledermäuse:
Abbrucharbeiten sollten in den Monaten März, April und Mitte August bis Ende Oktober
durchgeführt werden, ausgenommen hiervon sind Hallen mit Metallträger Konstruktion.
Nach Ende Oktober sollten am Gebäude Verblendungen/Verkleidungen vor dem Abriss mit
leichtem Gerät entfernt werden.
Abbrucharbeiten an anderen Gebäuden sollen nicht nach Ende Oktober bis einschließlich
März (Winterruhezeit) durchgeführt werden.
Vermeidungsmaßnahme 2/ Vögel:
Die Abbrucharbeiten der Gebäude sollen nicht während der Vogel-Brutzeiten (Anfang Februar
bis Ende August).

8. Erhaltungsbereich
Als baulicher Bestand der „Alten Ziegelei“ wird der rote Sichtmauerwerks Schornstein
erhalten. Die Bestandshöhe darf nach den Sicherungsarbeiten die Höhe von 35,00 m ab dem
Fußpunkt nicht unterschreiten. Die Gestaltung regelt das Planblatt 13 des Vorhaben- und
Erschließungsplans. Der Schornstein dient als Zeichen auf die Vergangenheit des Ortes als
Industriestandort. Die Nutzung liegt im Sinne einer Nebenanlage des § 14 Abs. 1 BauNVO.

9. Nachrichtliche Übernahmen
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Hinweise:
1. Dienstbarkeiten
Es liegen folgende Dienstbarkeiten vor:
Abwasserleitungs- und Unterhaltungsrecht, Gasleitungs- und Stromkabelversorgungsrecht,
Gasstationsrecht für Mittelfränkische Erdgas GmbH. Diese bleiben bestehen und gelten
sinngemäß für die nördlich zu errichtende Wohnbebauung zwischen Schultheisstraße und
Planstraße Süd.
Die Leitungen befinden sich im Bereich der Erschließungswege.

2. Luftreinhaltung
Auswirkungen durch Lagerungen und Müll sowie durch Beleuchtung sind zu prüfen. An
die Luftreinhaltung können im Genehmigungsverfahren Anforderungen gestellt werden.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist ein nachhaltiges Konzept vorgesehen, es
kommen Erdwärme und Wärmepumpen sowie Gas zur Ausführung. Die Verwendung
von festen, flüssigen Brennstoffen, Klär- und Industriegasen gem. § 3 Abs.1 Nr. 1-3a, 5-
9 und 11-12 der BImSchV (Steinkohle, Braunkohlebriketts, Torfbriketts, Heizöl EL,
Koksofengas u.ä.) zum Betrieb von Feueranlagen ist nicht vorgesehen. Gase der
öffentlichen Gasversorgung und stückiges naturbelassenes Holz gem. Nr. 5 und 10 sind
als Brennstoff zulässig.
Ein emmissionsrelevanter Umgang mit geruchsemmitierenden, gesundheitsgefährlichen
oder staubenden Stoffen im Rahmen gewerblicher oder gewerbeähnlicher Tätigkeiten
ist ausgeschlossen. Soweit in Einzelfällen Abgasleitungen ins Freie erforderlich sind, ist
dabei auf eine erforderliche Abgasreinigung (z.B. Staubfilter, Wäscher, Adsorptionsfilter)
und auf einen Abtransport mit der freien Luftströmung zu achten.
Lichtimmissionen: In der Nähe von betroffenen Wohnnutzungen innerhalb und
außerhalb des Geltungsbereichs wird der Betrieb von Beleuchtungsanlagen mit
Bewegungsschaltungen und Werbeanlagen mit wechselnden Beleuchtungsmotiven so
geregelt, dass dadurch keine Schlafstörung hervorgerufen werden.
Die Hinweise zu Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI-Beschluss vom 13.09.2012) werden
beachtet.

3. Vollgeschoss
Geschosse, in denen sich ausschließlich Technik befindet, sind keine Vollgeschosse.

4. Immissionsschutz
DIN 18005 und DIN 4109 liegen zur Einsicht im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft
Uttenreuth aus.

Gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (TA Lärm)
gelten bei einem Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen,
Wärmepumpen) in der Summe folgende Immissionsrichtwerte für Lärm an betroffenen
fremden Wohnräumen:  
- Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet: 
 tags (06.00-22.00):    55 dB(A),
 nachts (22.00-06.00):   40 dB(A),
- Immissionsorte im Dorf- oder Mischgebiet: 
 tags (06.00-22.00):    60 dB(A),
 nachts (22.00-06.00):  45 dB(A).
Im Falle eines Nachweises über die Einhaltung der genannten Immissionsrichtwerte gelten
die Regelungen der TA Lärm.

LKW-Anlieferungen zur Nachzeit (22.00-6.00) sind ausgeschlossen.

5. Stellplätze
Eine detaillierte Aufstellung der zugeordneten Stellplätze liegt als Anlage der Begründung
bei.

6. Planunterlagen
Blatt 01 vorhabenbezogener Bebauungsplan

Der Vorhaben- und Erschließungsplan besteht aus folgenden Einzelplänen:
Blatt 02 Erschließungsplan
Blatt 03 Freiflächenplan
Blatt 04 Vorhaben - Gesamtansichten und Schnitte
Blatt 05 Vorhaben - SO 1 Markthalle West
Blatt 06 Vorhaben - SO 2 Markthalle Ost
Blatt 07 Vorhaben - SO 3 Maukhalle: Ebene 00, 01
Blatt 08 Vorhaben - SO 3 Maukhalle: Ebene 02, 03, 04
Blatt 09 Vorhaben - SO 3 Maukhalle: Ansichten, Detailschnitt
Blatt 10 Vorhaben - MI Wohn- und Geschäftshaus
Blatt 11 Vorhaben - WA 1 Wohnen
Blatt 12 Vorhaben - WA 2 Wohnen
Blatt 13 Werbeanlagen

Ausgangspunkt von Objektplanungen ist i.d.R. der rechtskräftige Bebauungsplan 

hier der, aus einem Wettbewerbsergebnis hervorgegangene „vorhabenbezogene Bebauungsplan“
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An diesen Lösungen arbeiten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt  
Architekten, Berater, Ingenieure und Planer KONZEPTIONELL zusammen. 

Das ist nicht nur Teamwork im klassischen Sinn, sondern es ist gemeinsames Entwickeln. 
Dabei arbeiten ALLE am Plan und Modell zusammen und bringen ihre Kenntnisse ein. 

Die Zeit des „Heureka“, des „...ICH hab‘s....“ bei der man von einer Muse geküßt in die Verkündigung der Idee 
schreitet und einem alle Beteiligten huldigend zu Füßen liegen, sind vorbei. 

Quartiere oder Baustrukturen können nur noch von kooperationswilligen Menschen entwickelt wer-
den. 

In der Architekturfakultät in Nürnberg ist diese Entwicklungsarbeit seit gut 25 Jahren als „interdisziplinärer 
Workshop“ auf internationaler Ebene ein „Work in Progress“. Der Architekten und Ingenieur Verein, AIV integ-
riert mit seinem „Förderpreis“ darüberhinaus die Disziplinen durch seine Prämierungen. 

Viele Höhen und Tiefen dieser „Einrichtung“ haben gezeigt, dass es immer, neben unbedingter hoher Fach-
kompetenz  eine gehörige Portion menschlicher Affinität braucht, dem Anderen zuzuhören, dem An-
deren zuzugestehen auch im fremden Terrain argumentieren zu können und Fragen zu stellen, auf die 
man selbst nicht gekommen wäre. 

Im Alltag nochmehr als in der Ausbildung, zeigen sich analoge Abläufe und Ergebnisse:
Der respektvolle Umgang miteinander ist zum einen für die Beteiligten eine Ressource und als Gan-
zes höchst kreativ, aber ebenso höchst anstrengend bis hin zum Scheitern der Arbeitsgruppen. Eine 
Honorierung der Meetings muss in der Praxis separat ausgehandelt werden oder basiert auf bewähr-
ter Zusammenarbeit. 

Als Leistungsphase wird dies i.d.R. in der Phase 0-2 sein....
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Weg zur Lösung der Bau-Aufgabe

BAUHERRENAUFGABE
Ermittlung der GROBEN (finanziellen und funktionalen) Rahmenbedingungen in Politik,Unternehmensleitung und 
Verwaltung. Der Bestandsvergleich der Einrichtungen der unterschiedlichen Träger von analog arbeitenden Ein-
richtungen wird zur Vermeidung von Redundanzen und ruinösem Wettbewerbbefragt werden. Wieviele Gebäude 
braucht es für die gesellschaftliche Erfüllung der jeweiligen Aufgabe, wie lange hat die Investition in exakt dieses 
Projekt voraussichtlich Bestand, kann sich in der Lebensdauer des Gebäudes die Nutzung evtl. ändern, muss das 
Gebäude diese möglichen Veränderungen mit geringem Umbauaufwand leisten oder soll es anderweitig auf die 
Zukunft reagieren können.

EXTERNE BERATERAUFGABEN
Durchführung eines alternativen Planungsverfahrens anonym oder als kooperatives Verfahren im Dialog mit den 
Juroren innerhalb der Regeln der RPW oder mit auskömmlich honorierten Parallelbeauftragungen

Vertragliche Etablierung eines unabhängigen Planungs- und Beratergremiums aus den im Verfahren überzeu-
gendsten, ausgewählten Architekten, Ingenieuren und Fachleuten der benötigten Disziplinen.

Der Planungsdreiklang  von  IDEE  KONZEPT  REALISERUNG 
muss mit den Besten, die diese Aufgabe Lösen können bis zur NUTZUNG eingehalten und durchgehalten werden.
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Sea Ranch Condominium, Pacific Coast, Northern California 

Investorenidee in einer bis dahin unerschlossenen Küstenregion

MLTW Architects Berkely, 
1965/66 erbaut und danach mit vielen Preisen ausgezeichnet und weltweit veröffentlicht 
1991 mit dem Preis für „dauerhafte herrausragende Architektur“ geadelt und 
2012 als „wie neu“ fotografiert

Architekturqualität von den richtigen Teams mit dem Mut in die Zukunft ausgerichtet rechnen sich immer....
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ZENTRALE VERUNSICHERUNG

BGH Urteil vom 26.1.2012 – VII ZR 128/11 (OLG Bamberg)

1. Zu den vom Preisrecht der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure erfass-
ten Grundleistungen der konstruktiven Gebäudeplanung gehören auch Leistungen 
der Brandschutzplanung

2. Im Zusammenhang mit dieser Planung in Auftrag gegebene Besondere Leistun-
gen des Brandschutzes sind nicht zu vergüten, wenn eine schriftliche Honorar-
vereinbarung nicht getroffen worden ist 

3. Offen bleibt, ob und unter welchen Voraussetzungen im Allgemeinen eine 
Qualifizierung von Leistungen des Brandschutzes auch als isolierte Besondere 
Leistungen möglich ist 

Der Bezugsfall ist eine, auf der alten HOAI vor 2009 und 2013 aufbauende Vertrags-
konstellation. Hier wird Bezug genommen auf den „alten“ § 15 und andere und Verträ-
ge aus den Jahren 2001 f
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Die Ansicht des BGH

„... bb) Demgegenüber wird vertreten, Leistungen des Bransdschutzes bei der Gebäudeplanung seien grund-
sätzlich von dem Grundleistungskatalog des (..damaligen.. Anm. hk) § 15 II HOAI erfasst. Diese müssten auch 
die verschärften Anforderungen erfüllen, die das öffentliche Recht mittlerweile in besonderen Fällen fordere. 
Planungsleistungen für den Brandschutz seien selbst in der neuen Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure  nicht einer Fachplanung zugeordnet, es handele sich um den Kernbereich der Konstruktionsplanung 
(Rohrmüller, BauR 2011 1078 [1080]

weiter wird in c) bb) gefragt:

„...es kann vielmehr im Kern allein darum gehen, ob bestimmte Leistungen zum Brandschutz,....solches Spezialwissen 
erfordern, dass sie nicht im Leistungsbild der Objektplanung oder anderer Leistungsbilder ...eingeordnet werden könn-
ten. Dabei handelt es sich um Leistungen, deren Erbringung besondere fachübergreifende Kenntnisse des bau-
lichen , anlagentechnischen und betrieblich organisatorischen Brandschutzes und zum Teil auch eine besondere 
Qualifikation oder Nachweisberechtigung erfordern...“

Im verhandelten Fall lag eine „..Planung vor, die nach der LBO die erforderlichen Abstände für den Brandüber-
schlag von Gebäude zu Gebäude nicht eingehalten hatte“ 
„...Damit war die Planung in dieser Form nicht genehmigungsfähig und deshalb noch nicht mangelfrei...“
„...Im Wesentlichen ging es bei dem der Klägerin erteilten Auftrag um die Behebung von Mängeln der bereits 
vorliegenden Planung. Dazu wurden in der Besprechnung konkrete Wege aufgezeigt, die die fehlenden Abstän-
de in ausreichendem Maße kompensieren konnten (u.a.Rauchmelder, bestimmte Anforderungen an Türen). So-
dann beauftragte der Beklagte die Klägerin mit der Planung dieser notwendigen Brandschutzmassnahmen und 
der Anfertigung von ...Plänen in Abstimmung mit Baurechtsamt, Bauordnungsamt und Feuerwehr.

Abschliessend wird vom BGH ausgeführt „...Ihre Leistung war vielmehr eingebunden in die Mängelrügen der Beklagten 
und die im Zusammenwirken mit ihr, dem Baurechtsamt, dem Bauordnungsmat und der Feuerwehr entwickelten An-
forderungen an den Brandschutz, wobei denkbar ist, dass der Klägerin etwa notwendiges Fachwissen durch die 
Behörden vermittelt worden ist.
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Ist die Brandschutzplanung als Grundleistung der Gebäudeplanung geschuldet?

Die im BGH Urteil angesprochene konstruktive Gebäudeplanung ist partiell erstmalig im Planungspro-
zess ansatzweise im gezeichneten Vorentwurf sichtbar, aber in Wahrheit noch nicht ausgesprochen be-
lastbar, der Entwurf materialisiert die Arbeit uns definiert die KOnstruktionsprinzipien, wie Wahl des 
Tragwerkes etc. und erst die Integrationen der Beiträge der Fachdisziplinen in der Werk- und Detailpla-
nung konstruieren das Gebäude mit den dabei endgültig festgelegten Werkstoffen und Bauelementen. 

Die HOAI 2013, also die nach dem BGH Urteil rechtsgültige, verlangt vom Planer bereits ein detailliertes 
konstruktives Eingehen auf das zu genehmigende und in den Kostenkonsequenzen zu planenden Bau-
werks. Daher hat sich die konstruktive Gebäudeplanung in elementaren Teilen von der Phase 5 in die 
Phase 3 vom Grundverständnis von Konstruktion nach vorne verschoben.

Honoriert wird das Vorüberlegen erst mit der Beauftragung der Phase 5 , ausser es wird explizit in einer ver-
tragskonformen Beschreibung nach „vorne“ verschoben. Auch heisst dieses „Modell“ neue Perspektiven in 
der Zusammenarbeit der Disziplinen. Es MUSS daher frühzeitig MITEINANDER GESPROCHEN werden.

in dieser Grundsatzentscheidung wird 
als Tatbestand eine Fehlplanung unterstellt und gegen das Planungsteam entschieden

Frage an die Regel / das Gesetz:

Was will der Regelgeber / Gesetzgeber mit seiner Regel / seinem Gesetz erreichen, welche Anlässe gibt es 
etc. wer wird von den Sätzen wie angesprochen?

Planung ist ein Prozess im Sinne von schrittweisem Entwickeln
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SUCHE NACH DEN QUELLEN UND BEWERTUNG DER ANFORDERUNGEN DORT
Bayerische Bauordnung

BAUTYPOLOGIE ALS KATEGORIE DER STÄDTEBAULICHEN UND DER VORPLANUNG
Art. 2 Begriffe (3) und (4) 
Gebäudeklassen und Sonderbauten   

Art. 12   Brandschutz
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines 
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandasubreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die 
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.

FRAGEN DER BAUTYPOLOGIE UND DER VORENTWURSFPLANUNG
Abschnitt V 
Art. 31 – Art. 36 Rettungswege, Öffnungen. Umwehrungen

GENEHMIGUNGSRECHTLICHE FRAGEN DER WERKSTOFFWAHL UND DER BAUKONSTRUKTION
Abschnitt IV 
Art. 24 – Art. 30 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wände, Decken, Dächer

WEITERE REGULIERUNGEN IM RAHMEN DES GENEHMIGUNGSVERFAHRENS
Art. 63 Abweichungen

STANDESRECHTLICHE VORGABEN ZUR OBJEKTÜBERWACHUNG UND ZU DEN FACHBAULEITUNGEN
Art. 62 Bautechnische Nachweise (1) und (2) Satz 2 
Gebäudeklasse 4 „... der die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen hat...“
„... der nach Abschluss der Ausbildung mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der brandschutztechnischen Pla-
nung und Ausführung von Gebäuden oder deren Prüfung praktisch tätig gewesen ist und die erforderlichen Kennt-
nisse des Brandschutzes nachgewiesen hat....“
Art. 77 Bauüberwachung
Art. 78 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung
Art. 80 (3) ....Zusatzqualifikation....im Sinne Art. 62 (2) Satz 2
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BauVorlV 

§ 3 Bauliche Anlagen 
Vorzulegen sind  „....5. der Nachweis des Brandschutzes(§11) soweit er bauaufsichtlich geprüft wird und 
nicht bereits in den übrigen Bauvorlagen enthalten ist..“

§11 Brandschutznachweis

Absatz 1
„....Baustoffklasse...Feuerwiderstandsklasse....
Bauteile... an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden...
...Nutzungseinheiten, ...Brand und Rauchabschnitte....
...erforderliche .. Abstände.. innerhalb und außerhalb des Gebäudes...
...der erste und zweite Rettungsweg....Stellen an Fenstern , die als ....Rettungsweg  dienen....
.... Flächen für die Feuerwehr....
...Löschwasserversorgung...“

Absatz 2 Satz 2
Anzugeben ist auch, weshalb es der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder 
Nutzung baulicher Anlagen oder Räume oder wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf.... Der 
Brandschutznachweis kann auch gesondert in Form eines objektbezogenen Brandschutzkonzeptes 
dargestellt werden.
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DAS „TÄTERPROFIL“
was muss der Architekt können ?

in der BayBO heisst er Entwurfsverfasser  und es wird auf das Architektengesetz verwiesen

„geschützte“ Berufsbezeichnung Architekt
Art.1 und 4 Baukammergesetz Absatz 2
 „...Voraussetzungen sind ein mindestens 4 jähriges Studium an einer Hochschule oder Akademie mit 
 erfolgreicher Abschlussprüfung in der Fachrichtung Architektur (Hochbau) und eine mind. zweijährige 
 nachfolgende praktische Tätigkeit ausgeübt...“

BayKaG Art. 4 (2) Satz 2 „... Auf die Zeit der praktischen Tätigkeit sind berufsfördernde Fort- und Weiterbil-
dungsver   anstaltungen der Architektenkammer im Aufgabenbereich der technischen und wirt-
schaftlichen Planung sowie   des Baurechts anzurechnen.::“

Daneben gelten die Zitat: „... BayKaG Art 4 (4) Satz 2 „...Art. 21, 46 und 47 der Richtlinie 2005/36/EG des 
europäischen Parlamentes und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennungen von Berufsquali-
fikationen ...“

Art. 80 (3) ....Zusatzqualifikation....im Sinne Art. 62 (2) Satz 2

„ Das Staatsministerium des Inneren...wird ermächtigt...Vorschriften für eine Zusatzqualifikatoion .. zu erlas-
sen, die (be  zogen auf die Vorhaben nach Art. 61 (3) Satz 1) ausreichende Kenntnisse und Fertig-
keiten hinsichtlich   ......  und baulichen Brandschutz sicherstellen...dabei können insbesondere 
geregelt werden,
1. die Notwendigkeit einer staatlichen Anerkennung, die die erfolgreiche 
 Ablegung der Pürfung voraussetzt,
2. die Voraussetzungen, die Inhalte und das Verfahren für diese Pürfung,
3.  das Verfahren sowie die Voraussetzungen der Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme und ihr 
Erlöschen
4.  Weiter- und Fortbildungserfordernisse sowie
5. die Maßnahmen bei Pflichtverletzungen
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AKADEMISCHE AUSBILDUNG 
Ausbildung des Architekten nationale und internationale Regulierungen 
Geschützte Berufsbezeichnung gemäß BayKaG Art 1 (1)

BDA Bayern 7. September 2015 Themen 
Stellungnahme des BDA Bayern
Minimum als Ausbildungsziel?
Aufsatz zum Thema von Prof. Dr. Hartmut Niederwöhrmeier

„...Die EU-Richtlinie 2013/55/EU über die Anerkennung von Berufsqualifikationen muss bis 2016 in nationales 
Recht umgesetzt werden. Dazu erarbeitet eine Arbeitsgruppe der Bauministerkonferenz den Entwurf für ein 
neues Musterarchitektengesetz. In einem weiteren Schritt wird diese Empfehlung in den Ländern jeweils in 
ein fortgeschriebenes Baukammergesetz umgesetzt.

....
In unseren Universitäten und Hochschulen haben sich im Bologna-Prozess auf der Grundlage der länderge-
meinsamen Strukturvorgaben dennoch fast flächendeckend 5-jährige Studiengänge entwickelt.
....
Die jetzigen Formulierungen des Entwurfs des Musterarchitektengesetzes werden an dieser Stelle den 
Notwendigkeiten nicht gerecht. Der 5-jährige Studiengang findet keine Erwähnung.

FORT-UND WEITERBILDUNG IM KAMMERWESEN 
Die Kammern bilden nach dem Studium praxisnah hervorragend weiter. Erst in dieser Praxis als Ar-
chitekten lernt man den Bau verstehen. Vorher hat man ARCHITEKTUR studiert. 

Als Architekt in der Stadt erwartet einen präsente Fachkompetenz „um die Ecke“. Auf dem „flachen 
Land“ wird das unverselle Wissen von einem „Studierten“ erwartet. Die Beratung aus der Stadt zu 
holen ist aufwendig und wird gescheut. Daher werden die Seminarangebote der Architektenkammer 
gerade zum Brandschutz über alle Gebäudeklassen intensiv von den in der Region ansässigen Kolle-
gen wahrgenommen. Häufig bleibt und das ist nur eine These dadurch das mutige in Fragestellen im 
Alltagspragmatismus hängen. 
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Ausbildung zum Architekten

„...Die zunehmende Komplexität von gestalterischen, technischen, funktionalen, organisatorischen, wirtschaft-
lichen und rechtlichen Anforderungen, die an Architektinnen und Architekten in Zukunft verstärkt gestellt wer-
den, erfordert eine Ausbildung von neuer und erhöhter Qualität. Ein mindestens 5-jähriges Vollzeitstudium in 
kombinierten Bachelor- und Masterstudiengängen erfüllt die UNESCO/UIA – Standards, führt zur Kammerzu-
lassung und qualifiziert mit dem Master-Abschluss weltweit zum Beruf des Architekten.
....“
Aus: Bundesarchitektenkammer Download pdf:
„Empfehlungen zu den Eintragungsvoraussetzungen der Architekten“ 

Im Musterarchitektengesetz werden zur Ausbildung der Architekten folgende Forderungen gestellt:

1.  Methoden und Techniken:  
a)  Entwurf und Gebäudelehre,  
b)  Darstellung und Gestaltung,  
c)  Städtebau, Orts- und Regionalplanung,  
d)  allgemeinwissenschaftliche Grundlagen des Bauens, der Architekturtheorie und der Baugeschichte,  
e)  Baukonstruktion,  
f)  Tragwerksplanung,  
g)  Baustoffe, Bauphysik, Gebäudetechnik,  
h)  Baubetrieb und Planungsmanagement,  
i)   Planungs-, Bau-, Vertrags- und Haftungsrecht, Normen und Richtlinien.  

2.  Berufliche Tätigkeiten:  
a)  Beratung,  
b)  Objektplanung,  
c)  Planungsdurchführung,  
d)  Objektunterhaltung,  
e)  Projektentwicklung und -steuerung,  
f)   Moderation, Gutachten, Wettbewerbe.
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AUFGABENSTELLUNGEN UND KOMPETENZVERTEILUNG DER PLANUNGSARBEITEN

z.B. Phase 1 Vorplanung
Grundleistungen
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten
b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweise auf die Zielkonflikte
c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, 
 Zeich nungen im Maßstab nach Art und Größe des Objektes
d) Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel 
 städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, 
 energeiewirtschaftliche, soziale, öffentlichrechtliche)
e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten so 
 wie Koordination und Integration von deren Leistungen
f) Vorverhandlung über die Genehmigungsfähigkeit
g) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs
i) Zusammenfassemn, erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

Besondere Leistungen
„.... Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachweisen für den vorbeugenden und 
 organisatorischen Brandschutz bei baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung, 
 Bestandsbauten oder im Falle von Abweichungen von der Bauordnung....“

In allen Leistungsphasen lautet die Grundleistung
“.... bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie 
Koordination und Integration von deren Leistungen...“
 
Hierin beruht das Mehraugenprinzip möglichst allen Typologien und Gebäudeklassen, das es erst ermöglichen könnte, 
ein Projekt mit einer spezifischen Abweichung funktional etc. realisierbar zu machen oder Kosten zu sparen. 

Daher sind umfassend ausgebildete Brandschutzplaner und Brandschutzsachverständige einzuschalten.
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Stand:

vorhabenbezogener Bebauungsplan
mit integriertem Grünordnungsplan
S 14 / B 15 "Nahversorgung Alte Ziegelei"

PLAN :   vorhabenbezogener Bebauungsplan

PLAN - NR. Blatt 01GEZ :  dm

MASSTAB: 1:1400, 1:1000, 1:2,22

27.07.2016

Planungsverband "Alte Ziegelei"

Der Geltungsbereich umfasst folgende Grundstücke Fl.Nrn. 149, 149/3, 149/4, 150/1 Tfl., 150/3 Tfl., 151/0,
150/121 Tfl. und 151/1 der Gemarkung Spardorf und folgende Grundstücke Fl.Nrn. 117/5, 117/13 Tfl.,
117/16, 126/10 Tfl., 126/66, 127 Tfl., 127/2 Tfl., 127/3, 127/4 Tfl., 128, 128/3, 128/4, und 128/5 der
Gemarkung Buckenhof

Vorhabenträgerin: Gebr. Schultheiss GmbH & Co.KG
Hr. Andreas Gumbmann
Am Behälterberg 16
91074 Herzogenaurach

Projektbearbeitung: KJS+
Architekten

Billigungsbeschluss:

Geänderte Fassung vom:

Planungsverband "Alte Ziegelei"

gez. Vorsitzende des Planungsverbands

gez. stellvertretender Vorsitzender des Planungsverbands

LORENZ
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Rechtsverbindlich seit:

SpardorfBuckenhof

Blatt 01

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

Private Parkierungsfläche

Fußgängerbereich

ausschließlich zulässiger Zufahrtsbereich

Festsetzungen durch Planzeichen

GR

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Straßenverkehrsflächen mit Fuß- und Radweg (F+R)
und dazwischenliegenden Straßenbegleitgrün

GF

Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

III  Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß nach BauNVO § 16 Abs. 2 und 3

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 u. 23 BauNVO)
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4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
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6. Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

überdeckte Ein- und Ausfahrt zu unterirdischen Garagenstellplätzen

zu erhaltender Baum

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallbeseitigung sowie
für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des
Naturschutzrechts (§ 9 Abs. 6 BauGB)

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünfläche, Straßenbegleitgrün

9. Regelung für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Wasserfläche

G Zufahrt

überdeckte Stellplätze in Garagen nach BauNVO § 12G

nicht überdeckte befestigte Stellplätze nach BauNVO § 1260 StP

Stellplätze für nicht motorisierte Zweiräder21 Fahrräder

Lage der eingehausten Anlieferzone mit LastkraftwagenAnl. LKW

Spielplatz

Elektrizität

Gas

Landschaftsschutzgebiet

Umgrenzung des Erhaltungsbereichs Schornstein

L

E

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garage und
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 u. 22 BauGB)

10. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Vorbehaltsfläche für Straßenbahn

Vorbehaltsflächen für die Stadt-Umland-BahnStUB

Standort der Nebengebäude für EinkaufswagenEKW

Gemarkung Stadt ErlangenErl

Gemarkung Gemeinde SpardorfSpa

Gemarkung Gemeinde BuckenhofBuc

Gemarkung Gemeinde UttenreuthUtt

Vorbehaltsfläche für Fuß- und RadwegVorbehaltsfläche F+R

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(§1 Abs. 4. §16 Abs. 5 BauNVO)

Standorte Werbung

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

1. Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen
Hauptverkehrszüge
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Sichtdreieck (Freihaltung von Bebauung, Bepflanzung und anderer die Sicht
einschränkenden Einbauten)

Anbauverbotszone entlang der Staatstraße: 20,0 m Abstand vom äußeren Rand
der Fahrbahndecke

2. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Hinweise:
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Auftrag: 11.5518 Anlage: 5
Projekt: Bebauungsplan

Alte Ziegelei 
Ort: Spardorf

Lärmpegelbereiche
nach DIN 4109
unter Berücksichti-
gung der Empfehlungen
des Bayerischen Landes-
amtes für Umwelt
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Maßstab: 1 : 1250
(im Original)

Nibelungenstraße 35, 95444 Bayreuth
Tel. 0921/757430
email: info@ibas-mbh.de
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Lage

Dach SO 3

Freibereich nördlich SO 3,
vgl. Kennzeichnung in der Planzeichnung
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Nordseite Dach SO 2
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Südostfassade SO 1

63Fortluft RLT Dach Ostseite SO 1

55Fortluft WCs

Rückkühler

Fortluft

Dach NO-Ecke SO 1

Dach NO-Ecke SO 1
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vorhabenbezogener Bebauungsplan  S14/B15 "Nahversorgung Alte Ziegelei" M1/1000

Verfahrensvermerke B-Plan

1. Der Planungsverband "Alte Ziegelei" hat in der Sitzung vom 12.02.2014 die Aufstellung eines
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans S14/B15 "Nahversorgung Alte Ziegelei" beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 28.02.2014 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die Planungsverbandsversammlung ändert in der Sitzung vom 09.04.2014 ihren Beschluss vom
12.02.2014 ab. Die Planung wird in der selben Sitzung gebilligt.

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom
09.04.2014 hat in der Zeit vom 16.06.2014 bis 18.07.2014 stattgefunden.

4. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom
09.04.2014 hat in der Zeit vom 16.06.2014 bis 18.07.2014 stattgefunden.

5. Zu dem Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 15.04.2015
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 07.05.2015 bis 12.06.2015 beteiligt.

6. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 15.04.2015 wurde mit
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.05.2015 bis 12.06.2015 öffentlich
ausgelegt.

7. Zu dem Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 18.03.2016
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in
Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.04.2016 bis 27.05.2016 erneut beteiligt.

8. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 18.03.2016 wurde mit
der Begründung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
25.04.2016 bis 27.05.2016 erneut öffentlich ausgelegt.

9. Der Planungsverband hat mit Beschluss vom ........................ den Vorhabenbezogenen
Bebauungs-plans gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ....................... als Satzung
beschlossen.

_______________________________             _____________________________          
                     Vorsitzende des Planungsverbands

                                                                            __________________________________________
                                                                            stellvertretender Vorsitzender des Planungsverbands

10. Der Satzungsbeschluss zu dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde am .........................
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Vorhabenbezogenen
Bebauungsplans S14/B15 "Nahversorgung Alte Ziegelei" ist damit in Kraft getreten.

_______________________________             _____________________________          
                     Vorsitzende des Planungsverbands

                                                                            __________________________________________
                                                                            stellvertretender Vorsitzender des Planungsverbands
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Festsetzungen durch Text
1. Art der baulichen Nutzung
Die Art der Nutzung wird gemäß Planeinschrieb als Sondergebiet mit jeweils unterschiedlicher
Zweckbestimmung, als allgemeines Wohngebiet und als Mischgebiet festgesetzt. Die
Untergliederung des allgemeinen Wohngebietes erfolgt im Hinblick auf das unterschiedliche
Maß der baulichen Nutzung.

Im gesamten Baugebiet gilt: Es sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich
die Vorhabenträgerin in einem Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 12 Abs. 3a BauGB).
Generell sind Textilien inkl. Heimtextilien und innenstadtrelevante ähnliche Angebote
ausgeschlossen.
Eine Genehmigungsfreistellung gemäß Art. 58 BayBO wird für gewerbliche und handwerkliche
Bauvorhaben ausgeschlossen.

Nach § 9 Abs. 2 BauGB wird die Ersterrichtung des Rohbaus der schallabschirmenden
Gebäude der Sondergebiete festgesetzt, bevor die Nutzung in den Allgemeinen Wohngebieten
zulässig ist.

1.1 Sondergebiete
Sondergebiet 1 Markthalle WEST mit Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel
Es wird ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO für großflächigen Einzelhandel
festgesetzt. Es ist ein Vollsortimenter einschließlich einer Bäckerei mit Tagescafe mit einer
Verkaufsfläche von max. 1500m2 zulässig.

Hinweis: Die Verkaufsfläche errechnet sich nach den Richtlinien zur Berechnung der
Verkaufsfläche im Einzelhandel (MF/V), Stand: 1. Mai 2012)

Sondergebiet 2 Markthalle OST - mit Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel u.
Dienstleistungen / Gastronomie
Es wird ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO für großflächigen Einzelhandel
festgesetzt. Es ist ein Discounter mit einer Verkaufsfläche von max. 1200m2 zulässig. Weiterhin
sind Flächen für Gastronomie und Dienstleistungen zulässig.

Hinweis: Die Verkaufsfläche errechnet sich nach den Richtlinien zur Berechnung der
Verkaufsfläche im Einzelhandel (MF/V), Stand: 1. Mai 2012)

Sondergebiet 3 Maukhalle - mit Zweckbestimmung Einzelhandel, Dienstleistungen,
Gesundheitsleistungen, Wohnen
Es wird ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO festgesetzt. Es ist ein Drogeriemarkt
mit einer Verkaufsfläche von max. 800 m2  zulässig.
Es sind Flächen für Dienstleistungsbetriebe und für Betriebe der Gesundheitsversorgung
zulässig. Im Übrigen ist eine Wohnnutzung zulässig.

Hinweis: Die Verkaufsfläche errechnet sich nach den Richtlinien zur Berechnung der
Verkaufsfläche im Einzelhandel (MF/V), Stand: 1. Mai 2012)

1.2 Mischgebiet
Im Mischgebiet sind die Nutzungen gemäß § 6 Abs.2 Nr.1-5 BauNVO zulässig.
Einzelhandelsbetriebe gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind ausgeschlossen. Die Nutzungen
gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6-8 BauNVO sind ebenso wenig zulässig, wie die Ausnahmen gemäß § 6
Abs. 3 BauNVO.

1.3 Allgemeines Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet sind die Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 3 BauNVO
zulässig. Die Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.

1.4 Schornstein
Die Schornsteinnutzung für Werbeanlagen, Fortluft und Mobilfunk ist im Rahmen des Vorhaben-
und Erschließungsplans möglich.
Die Gestaltung regelt das Planblatt 13.

2. Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die in den Nutzungsschablonen der Planzeichnung
eingetragene Geschossfläche und die Grundfläche, die maximal zulässige Zahl der
Vollgeschosse und der maximal zulässigen Attikahöhen über geplantem Gelände sowie die
Dachform festlegt. Hierfür gilt für:

2.1 Sondergebiete
Die maximalen Grundflächen der einzelnen Baugebiete nach BauNVO § 19 sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich. Bei der Ermittlung der Grundflächen sind die Anlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO mitzurechnen.
Es werden folgende Höchstgrenzen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgelegt.
Für die Sondergebiete 1-3 werden als gemeinsame Parkplatzfläche festgesetzt:
Südlicher Parkplatz:   8600m2

Nördlicher Parkplatz:  2285m2

Weitere Überschreitungen der festgesetzten Grundfläche sind nicht zulässig.

Die maximalen Geschossflächen nach BauNVO § 20 Abs. 3 BauNVO sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich.
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen unberücksichtigt.

Sondergebiet 1 Markthalle WEST
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf 7,80m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe der südlich
angrenzenden privaten Verkehrsfläche der Märkte (Mittlere Platzhöhe = 288,20 m üNN); sie ist
von der Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und Dachoberkante zu
messen.

Sondergebiet 2 Markthalle OST
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf 7,80m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe der südlich
angrenzenden privaten Verkehrsfläche der Märkte (Mittlere Platzhöhe = 288,20 m üNN); sie ist
von der Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und Dachoberkante zu
messen.

Sondergebiet 3 Maukhalle
Es sind maximal fünf Vollgeschosse zulässig.
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf 19,30m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe des südlich
angrenzenden Marktplatzes (Mittlere Parkplatzhöhe = 288,20 m üNN); sie ist von der
Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und Dachoberkante zu messen.

2.2 Mischgebiet
Die maximalen Grundflächen des Baugebietes nach BauNVO § 19 sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich. Bei der Ermittlung der Grundflächen sind die Anlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO mitzurechnen.
Es werden folgende Höchstgrenzen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgelegt.
Für das MI - Gebiet werden als gemeinsame Stellplatzflächen festgesetzt:
    2090m2

Weitere Überschreitungen der festgesetzten Grundfläche sind nicht zulässig.

Die maximalen Geschossflächen nach BauNVO § 20 Abs. 3 BauNVO sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich.
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen unberücksichtigt.
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf 15,50m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe des
Eingangsbereichs im Süden des Gebäudes (FOK EG = 285,50 m üNN); sie ist von der
Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und Dachoberkante zu messen.
  

2.3 Allgemeines Wohngebiet 1
Die maximalen Grundflächen des Baugebietes nach BauNVO § 19 sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich. Bei der Ermittlung der Grundflächen sind die Anlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO mitzurechnen.
Es werden folgende Höchstgrenzen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgelegt.
Für das Wohngebiet 1 (WA 1) werden als gemeinsame Stellplatzflächen festgesetzt:
Garage (G):         1500m2

Weitere Überschreitungen der festgesetzten Grundfläche sind nicht zulässig.

Die maximalen Geschossflächen nach BauNVO § 20 Abs. 3 BauNVO sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich.
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen unberücksichtigt.
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf im Südflügel 12,80m nicht
überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe ist die mittlere Höhe der südlich
angrenzenden privaten Verkehrsfläche an der Maukhalle (Mittlere Parkplatzhöhe = 292,20 m
üNN); sie ist von der Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und
Dachoberkante zu messen.

2.4 Allgemeines Wohngebiet 2
Die maximalen Grundflächen des Baugebietes nach BauNVO § 19 sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich. Bei der Ermittlung der Grundflächen sind die Anlagen gemäß
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO mitzurechnen.
Es werden folgende Höchstgrenzen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgelegt.
Für das Wohngebiet 2 (WA 2) werden als gemeinsame Stellplatzflächen festgesetzt:
Garage (G):         2900m2

Weitere Überschreitungen der festgesetzten Grundfläche sind nicht zulässig.

Die maximalen Geschossflächen nach BauNVO § 20 Abs. 3 BauNVO sind aus den
Nutzungsschablonen ersichtlich.
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO die Flächen von
Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen unberücksichtigt.
Die maximale Attikahöhe über geplantem Gelände darf im Südflügel 14,30m und im Nordflügel
10,80m nicht überschreiten.
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe des südlichen Gebäudeteils ist die
mittlere Höhe der "G Zufahrt" der Garage (G) im Süden des Gebäudes (FOK G = 288,70 m
üNN);
Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Attikahöhe des nördlichen Gebäudeteils ist die
mittlere Höhe der privaten Verkehrsfläche an der Maukhalle (Mittlere Parkplatz = 292,20 m
üNN); sie ist von der Bezugshöhe bis zum Schnitt zwischen äußerer Wandflucht und
Dachoberkante zu messen.

  

3. Über- und unterbaubare Grundstücksfläche 
3.1 Die Über- und unterbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen und
Baulinien definiert  

3.2 Abstandsflächen Regelung gem. Art. 6 Abs.7 Punkt 1 u. 2 BayBO
Im Geltungsbereich der Satzung gelten für die Berechnung der Abstandsflächen folgende
Maßgaben:
- die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m und
- es wird nur die Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad zu einem Drittel,
bei einer größeren Neigung der Wandhöhe voll hinzugerechnet.

4. Stellplätze und Nebenanlagen 
4.1 Sondergebiete
4.1.1 KFZ-Abstellplätze 
Im SO-Gebiet sind für nachfolgende gemäß Vorhabenplanung definierte Nutzungen die Anzahl
der notwendigen Stellplätze wie folgt zu berechnen und nachzuweisen:  

Wohnungen:
pro Wohnung bis 120m2     1 Stellplatz
pro Wohnung über 120m2     2 Stellplätze

Büro- und Verwaltungsräume:
pro 35 m2 Hauptnutzfläche    1 Stellplatz

Arztpraxen, Reha, Dienstleistung s.a. SO 3 Begriff "Gesundheitsdienstleistungen":
pro 25 m2 Hauptnutzfläche     1 Stellplatz

Drogeriemarkt:
pro 25 m2 Verkaufsfläche bzw. Nutzfläche  1 Stellplatz

Lebensmittelmarkt und Discounter:
pro 20 m2 Verkaufsfläche bzw. Nutzfläche  1 Stellplatz

Gaststätten:
pro 10 m2 Nettogastraumfläche    1 Stellplatz
Die Stellplätze für den Einzelhandel befinden sich auf dem südlichen Parkplatz.
An geeigneter Stelle ist eine Solartankstelle vorzusehen.
Die Stellplätze des nördlichen Parkplatzes sind den Nutzungen der Maukhalle der Ebenen
01-04 zugeordnet. Eine Parkplatznutzung zur Nachtzeit (22.00Uhr bis 6.00 Uhr) auf dem
Parkplatz zwischen WA 1 und SO 1 ist ausgeschlossen.

4.1.2 Fahrradabstellplätze 
Im SO-Gebiet sind für die Nutzungen gemäß Vorhabenplanung - ausgenommen für
Wohnnutzung - insgesamt mindestens 67 Fahrradabstellplätze, verteilt in mehreren, den
Zugängen zugeordneten, offenen Stellplatzanlagen, in den Außenanlagen oder im Bauwerk der
Kolonnaden zu errichten. Darunter befinden sich 6 Abstellplätze für Fahrräder mit Anhänger. Für
die Wohnnutzung sind 3 Fahrradabstellplätze pro Wohneinheit in die Nebenanlage zu
integrieren.

4.2 Mischgebiet und allgemeine Wohngebiete
4.2.1  KFZ-Abstellplätze 
Im MI- und WA-Gebiet sind für nachfolgende definierte Nutzungen die Anzahl der notwendigen
PKW-Stellplätze wie folgt zu berechnen und nachzuweisen:

Wohnungen:
pro Wohnung bis 120m2     1 Stellplatz
pro Wohnung über 120m2     2 Stellplätze

Wohnheim:
pro 3 Betten       1 Stellplatz

Büro- und Verwaltungsräume:
pro 35 m2 Hauptnutzfläche bzw. Verkaufsfläche  1 Stellplatz

Arztpraxen, Dienstleistung:
pro 25 m2 Hauptnutzfläche     1 Stellplatz

Gaststätten:
pro 10 m2 Nettogastraumfläche    1 Stellplatz

Beherbergungsbetrieb:
pro 3 Betten       1 Stellplatz

Fördertagesstätte:
pro Gruppe      1,5 Stellplätze

4.2.2 Fahrradabstellplätze
Im WA und MI-Gebiet sind die Fahrradabstellplätze in die Gebäude zu integrieren. In Anlehnung
an ähnliche Satzungen werden folgende Fahrradstellplatzzahlen festgesetzt.
Wohnungen:
pro Wohnung      3 Fahrradabstellplätze

Wohnheim:
pro 1 Bett      1 Fahrradabstellplatz

Büro- und Verwaltungsräume:
pro 100 m2 Hauptnutzfläche   1 Fahrradabstellplatz, mind. 2 StP

Arztpraxen, Dienstleistung:
pro 50 m2 Hauptnutzfläche     1 Fahrradabstellplatz, mind. 2 StP

Gaststätten:
pro 25 m2 Nettogastraumfläche    1 Fahrradabstellplatz

Beherbergungsbetrieb:
pro 15 Betten      1 Fahrradabstellplatz,
zusätzlich für Tagungsräume 1 StP je 35qm Nutzfläche

Fördertagesstätte:
pro 5 Schüler      1 Fahrradabstellplatz

4.3 Nebenanlagen
Gemäß § 14 BauNVO sind Bauten für Anlieferungen, Müllstandorte u.ä. sowie Nebenanlagen
nur unter Terrain zulässig oder in die Gebäude zu integrieren. Nebengebäude sind nur innerhalb
der gekennzeichneten Flächen in der vorgegebenen Gestaltung des Vorhabens zulässig.
Die Gestaltung der Nebenanlagen wird im Durchführungsvertrag geregelt.

5. Bauliche Gestaltung 
5.1 Dachformen, Dachneigung  
Im Bebauungsplangebiet sind nur Flachdächer zulässig. 

5.2 Dachaufbauten 
An- und Aufbauten außer technisch erforderlichen Auslässen und notwendiger
Aufzugsüberfahrten bis zu einer Höhe von 1,20m über Dichtungsebene sind nicht zulässig. Die
erforderlichen technischen Geräte müssen in der Baukörperkontur platziert werden.
Freistehende technische Anlagen sind nicht erlaubt. Technische Anlagen müssen mit
umfassenden Bauelementen eingehaust werden und in die Gestaltung der Gesamtanlage
integriert sein. Die Attikahöhe ist umlaufend einzuhalten. Die Nutzung von Solarenergie ist
horizontal zugelassen.

5.3 Werbeanlagen 
Die zulässigen Werbeanlagen werden im Vorhaben- und Erschließungsplan im Planblatt 13
"Werbeanlagen" definiert. 

5.4 Fassaden 
Die Gestaltung der Fassaden ist im Vorhaben- und Erschließungsplan in den Planblättern 04 -
13 definiert. 

5.5 Fenster 
Die Fenster sind in ihrer Wirkung und Funktion für die Durchsicht freizuhalten, sie dürfen nicht
opak zugeklebt, verhängt, verblendet und zugestellt werden. Auf der Ebene 00 können für die
Schaufenster eingeschränkt Ausnahmen zugelassen werden. 
 

6. Immissionsschutz 
6.1 Allgemein 
Für schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Sondergebietes SO 3 (Maukhalle) ist hinsichtlich
der Geräuscheinwirkungen eine Schutzwürdigkeit analog einem Mischgebiet zu Grunde zu
legen. Für die übrigen Sondergebiete SO 1 und SO 2 ist hinsichtlich der Geräuscheinwirkungen
eine Schutzwürdigkeit analog einem Gewerbegebiet zu Grunde zu legen.

6.2 Passive und aktive Schallschutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm
Für die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume sind bei Überschreitung der
Orientierungswerte nach DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen Maßnahmen zum
Schutz gegen einwirkenden Verkehrslärm zu treffen.

Bereiche mit Überschreitungen der Orientierungswerte sind entsprechend der durchgeführten
schalltechnischen Untersuchung (s. nachfolgende Zeichnung):
zur Tagzeit: - Südlicher Bereich der Westfassade WA 1 (Lärmpegelbereich LPB III);
  - Süd- und Ostfassade des MI (LPB IV).
zur Nachtzeit: - Westfassade des WA 1 (LPB III);
  - westliche Hälfte der Südfassade WA 1 (LPB III);
  - Süd- und Ostfassade des MI (LPB IV).

An den vorgenannten Fassaden sind gemäß DIN 4109, Ausgabe November 1989,
entsprechend dem für die jeweilige Fassaden gekennzeichneten Lärmpegelbereich geeignete
Maßnahmen zum Schutz gegen einwirkenden Verkehrslärm zu treffen.

Nach außen abschließende Bauteile von Aufenthaltsräumen sind so auszuführen, dass sie an
den im Plan markierten Fassadenabschnitten folgende Schalldämm-Maße aufweisen: 

   

Als Mindestanforderung für alle Fassaden sind Schalldämmmaße entsprechend dem
Lärmpegelbereich II vorzusehen, an Fassadenabschnitten mit höherem Lärmpegelbereich
sind die entsprechend höheren Anforderungen zu beachten. 

Korrekturen für die Raumgeometrie sind entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 zu
berücksichtigen.

Die Anforderungen zum passiven und aktiven Schallschutz sind beim konkreten
Bauvorhaben zu beachten. 
  
Für Aufenthaltsräume, die im Lärmpegelbereich III oder IV liegen, wird Folgendes
festgesetzt (nach Priorität absteigend):
- Durch Schallabschirmungen, insbesondere im Erdgeschoss, sicherzustellen, dass vor

den Fenstern der Aufenthaltsräume Beurteilungspegel von 50 dB(A) (Mischgebiet,
SO 3) bzw. 45 dB(A) (Allgemeine Wohngebiete) in der Nacht eingehalten werden,
oder

-  Durch konkrete bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. hinterlüftete Glasfassaden,
vorgelagerte Wintergärten, verglaste Loggien oder vergleichbare
Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen, dass vor den Fenstern der
dahinterliegenden Aufenthaltsräume Beurteilungspegel von 50 dB(A) (Mischgebiet,
SO 3) bzw. 45 dB(A) (Allgemeine Wohngebiete) in der Nacht eingehalten werden,
oder

-  Es ist ein Schallschutzgrundriss (d. h. keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen an
Fassadenabschnitten mit Orientierungswertüberschreitungen) einzuplanen oder

-  Die Wohnungen so organisiert werden, dass die Schlafräume durch Fenster in anderen
Fassaden, die maximal im Lärmpegelbereich II liegen, belüftet werden können, oder

-  Für jeden Aufenthaltsraum eine schallgedämmte, nach DIN 4109 zu bemessende  
 Lüftung zu realisieren.

6.3 Anlieferungen 
Die Schallemissionen der Lüftungsöffnungen der Anlieferbereiche dürfen die folgenden
Schallleistungspegel nicht überschreiten:
- Belüftungsöffnungen Verladebereich Vollsortimenter
 (an der Westfassade SO 1) :    LWA = 85 dB(A)
- Belüftungsöffnungen Verladebereich Discounter
 (an der Nordfassade SO 2):     LWA = 83 dB(A).

Bei den zukünftigen Bauvorhaben sind die vorgenannten Werte sicherzustellen sowie ggf.
mit Einreichung des Bauantrages nachzuweisen.

6.4 Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen dürfen nur an den folgenden Positionen aufgestellt werden und dürfen
die folgenden Schallleistungspegel nicht überschreiten:
  

Abweichungen von den vorgenannten Aufstellungsorten und Schallleistungspegeln sind
grundsätzlich möglich, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass auch mit geändertem
Standort / geänderter Schallemission immissionsseitig keine höheren Geräuschpegel
resultieren.

6.5 Gewerbelärm: Immissionsrichtwerte für Geräuschübertragung innerhalb der
Gebäude im SO 3, MI und WA 2
Bei Geräuschübertragungen gewerblicher Anlagen innerhalb der Gebäude des SO 3, MI und
WA 2 oder Körperschallübertragung betragen die Immissionsrichtwerte für den
Beurteilungspegel für betriebsfremde, schutzbedürftige Räume nach DIN 4109, Ausgabe
November 1989,
tags   35 dB(A)
nachts  25 dB(A).
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als
10 dB(A) überschreiten.
Bei Einreichung des Bauantrages ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.

6.6 Garagenzufahrten 
Die Garagenzufahrten im Mischgebiet und im WA 2 sind nach dem Stand der Technik zur
Lärmminderung auszuführen. Insbesondere sind die Seitenwände und die Decke auf eine Tiefe
von mindestens 5 m ins Gebäude hinein hochabsorbierend (mit einer Absorption von DLa ≥ 8
dB) auszuführen. Eine eventuelle Regenrinne vor der Zufahrt ist lärmarm auszubilden, z.B. mit
verschraubten Gusseisenplatten, so dass davon bei der Pkw-Überfahrt keine Schallemissionen
ausgehen.
Die Geräusche der Garagenzufahrt auf der Nordseite des Mischgebietes darf an der nördlich
angrenzenden Bebauung im allgemeinen Wohngebiet höchstens zu Beurteilungspegeln führen,
die die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm zur Tagzeit um mindestens 6 dB und zur Nachtzeit
um mindestens 3 dB unterschreiten.
Der Nachweis ist bei Einreichung des Bauantrages mit zu erbringen.

6.7 Abweichungen 
Von den Punkten 6.3, 6.4 und 6.6 sind Abweichungen zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass
auch mit der geänderten Planung die Richtwerte der TA Lärm an der schutzwürdigen Bebauung
im Plangebiet und außerhalb eingehalten werden.

7. Grünordnung
7.1 Bepflanzung und Gestaltung der Freiflächen
Es ist das festgesetzte Konzept umzusetzen. Es soll zur Gewährleistung der Begrünung und
Bepflanzung des Grundstücksein grünordnerisches Konzept festgelegt werden. Durch
grünordnerische Maßnahmen wird die Einbindung des Planungsgebiets in das Orts- und
Landschaftsbild sichergestellt.
Bei der Bepflanzung sind Gehölze gemäß der unten stehenden Artenliste zu verwenden, die
auch als Nahrungsquelle und Lebensraum für viele Tierarten dienen. Durch eine
standortgerechte Pflanzenauswahl ist ein guter Wuchserfolg bei geringem Pflegeaufwand zu
erzielen.

Für die Pflanzung sind standortgerechte, heimische groß-, mittel-, und kleinkronige Laubbäume
als Hochstämme mit einem Stammumfang von mind. 16-18 cm, gemessen in 1 m Höhe über
dem Erdboden zu verwenden. Durch die Verwendung von Bäumen in der o.g Größe ist ein
gutes Anwachsen zu gewährleisten und eine schnelle Raumwirkung zu erzielen.

Pflanzung von Bäumen
Im Bereich der Parkplatzflächen und der Grünflächen sind Hochstämme der folgenden
Artenliste, in der Pflanzgröße H 3xv, mB, STU 16-18 zu verwenden und mit einer unterirdische
Baumverankerung zu sichern.
- Carpinus betulus ‚Fastigiata‘  säulenförmige Hainbuche

- Acer Campestre    Feld-Ahorn

- Acer platanoides    Spitz-Ahorn

- Aesculus x carnea ‚Briotii‘   Scharlach-Rosskastanie

- Prunus avium     Vogel-Kirsche

- Prunus x yedoensis    Maien-Kirsche

- Platanus x acerifolia    Platane

Pflanzung von freiwachsenden Hecken und Sträuchern
Die Heckenpflanzungen bewirken eine abwechslungsreiche landschaftliche Einbindung und
Durchgrünung und dienen als Nahrungs- und Brutstätte für die dort vorkommenden Vogelarten.
Die freiwachsenden Hecken und Sträucher konzentrieren sich hauptsächlich auf den östlichen
Teil, den Übergangsbereich zum Landschaftsschutzgebiet.

Pflanzung von Sträuchern
Folgende Straucharten sind zu verwenden:
-  Acer campestre     Feldahorn
- Cornus mas     Kornelkirsche
- Cornus sanguinea    Hartriegel
- Coryllus avellana    Hasel
- Crataegus monogyna   Weißdorn
- Ligustrum vulgare    Liguster
- Lonicera xylosteum    Heckenkirsche
- Ribes alpinum    Alpen-Johannisbeere
- Rosa pimpinellifolia    Bimbernell Rose
- Rosa canina     Hunds-Rose
- Rosa glauca     Hecht- Rose
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- Rosa rubiginosa    Wein-Rose
- Sambucus nigra    Schwarzer Holunder
- Sambucus racemosa   Trauben Holunder
- Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
Pflanzqualität: Strauch 2 xv, 60-100 cm

Unterpflanzungen
Niedrige Unterpflanzungen sind vorzusehen im Bereich Mittelstreifen Parkplätze mit z.B.:
- Bodendeckerrosen in versch. Sorten Rosen
- Potentilla fructicosa in versch. Sorten Fünffingerstrauch
- Spiraea in versch. Sorten   Schneespiere
Pflanzqualität Strauch 2xv, 40-60 cm

7.2 Stellplatzanlagen
Die oberirdischen Stellplatzanlagen sind einzugrünen und mit Pflanzstreifen für Bäume und
Sträucher zu gliedern. Jeder 3.- 4. Stellpatz ist mit einem klein-bzw. großkronigen
standortheimischen Laubbaum gem. Pflanzenartenliste auf den unbebauten Flächen und PKW-
Stellplätzen zu pflanzen. Die Bäume stehen in Pflanzstreifen – in unbefestigten Baumscheiben
und sind dauerhaft zu unterhalten. Es ist ein ausreichend großer Wurzelraum vorzusehen. Die
Bäume sind mit einer unterirdischen Baumverankerung zu sichern.
Die Befestigung der Stellplätze ist mit versickerungsfähigen Belag vorzusehen.

7.3 Abwasserbeseitigung
Die Entwässerung des Bebauungsplangebietes erfolgt im Trennsystem.

Schmutzwasser: 
Die Schmutzwasserkanäle werden über zwei Stichleitungen an den vorhandenen Kanal in der
Buckenhofer Straße angeschlossen.  
Das Schmutzwasser des westlich der Buckenhofer Straße liegenden Baukörpers wird
ebenfalls in die Entwässerungsanlage der Gemeinde Spardorf eingeleitet.

Regenwasser: 
Die Regenwasserableitung erfolgt in östliche Richtung zum Tennenbach.
Das Niederschlagswasser wurde entsprechend den Anforderungen der DWA-Richtlinie M 153
beurteilt. Für die Regenabflüsse aus den Dachflächen sowie den Gehwegbereichen ergibt
sich keine Behandlungsbedürftigkeit.
Für die Zufahrts-, Fahr- und Parkplatzbereiche ergibt sich eine Behandlungsbedürftigkeit.
Die Regenwasserbehandlung erfolgt dezentral. Hierzu ist eine
Regenwasserbehandlungsanlage vorgesehen. Nach der Behandlungsanlage können die
Abflüsse aus den Parkplatz- und Dachflächenbereichen zusammengefasst werden.
Über eine Sammelleitung erfolgt eine Ableitung in östliche Richtung zum südöstlichen
Parkplatz. Unterhalb des Parkplatzes ist eine Rückhalteeinrichtung als Rigolen-Anlage
notwendig. Über einen Drosselschacht wird die Abflussmenge abgedrosselt. Das Volumen ist
für ein 5-jähriges Niederschlagsereignis bemessen. Nach dem Drosselschacht ist eine
Einleitung der Regenabflüsse in den mittleren Teich vorgesehen.
Aus dem südlichen Rückhalteteich erfolgt eine Einleitung in den Tennenbach.
Das Niederschlagswasser des westlich der Buckenhofer Straße liegenden Baukörpers ist auf
dem Grundstück zu versickern.
Die Regenwasserableitung regelt ein wasserrechtliches Verfahren.
Schäden aus Starkregenereignissen und Sturzfluten werden durch bauliche
Schutzmaßnahmen auf Grundstücksebene verhindert.

7.4 Dachflächen
Die Dachflächen der Märkte (SO 1 und SO 2) erhalten wegen der intensiven solaren

Nutzungsflächen darauf eine Kiesschüttung. Die Dachflächen des SO 3 "Maukhalle", des MI

und der WA Bereiche sind als Retentionsflächen extensiv (Kraut- und Grasvegetation) zu
begrünen.

7.5 Vermeidungsmaßnahmen
Als Vermeidungsmaßnahmen sind die Vorgaben der Zeitfenster aus der speziellen
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) einzuhalten.
Vermeidungsmaßnahme 1/ Fledermäuse:
Abbrucharbeiten sollten in den Monaten März, April und Mitte August bis Ende Oktober
durchgeführt werden, ausgenommen hiervon sind Hallen mit Metallträger Konstruktion.
Nach Ende Oktober sollten am Gebäude Verblendungen/Verkleidungen vor dem Abriss mit
leichtem Gerät entfernt werden.
Abbrucharbeiten an anderen Gebäuden sollen nicht nach Ende Oktober bis einschließlich
März (Winterruhezeit) durchgeführt werden.
Vermeidungsmaßnahme 2/ Vögel:
Die Abbrucharbeiten der Gebäude sollen nicht während der Vogel-Brutzeiten (Anfang Februar
bis Ende August).

8. Erhaltungsbereich
Als baulicher Bestand der „Alten Ziegelei“ wird der rote Sichtmauerwerks Schornstein
erhalten. Die Bestandshöhe darf nach den Sicherungsarbeiten die Höhe von 35,00 m ab dem
Fußpunkt nicht unterschreiten. Die Gestaltung regelt das Planblatt 13 des Vorhaben- und
Erschließungsplans. Der Schornstein dient als Zeichen auf die Vergangenheit des Ortes als
Industriestandort. Die Nutzung liegt im Sinne einer Nebenanlage des § 14 Abs. 1 BauNVO.

9. Nachrichtliche Übernahmen
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Hinweise:
1. Dienstbarkeiten
Es liegen folgende Dienstbarkeiten vor:
Abwasserleitungs- und Unterhaltungsrecht, Gasleitungs- und Stromkabelversorgungsrecht,
Gasstationsrecht für Mittelfränkische Erdgas GmbH. Diese bleiben bestehen und gelten
sinngemäß für die nördlich zu errichtende Wohnbebauung zwischen Schultheisstraße und
Planstraße Süd.
Die Leitungen befinden sich im Bereich der Erschließungswege.

2. Luftreinhaltung
Auswirkungen durch Lagerungen und Müll sowie durch Beleuchtung sind zu prüfen. An
die Luftreinhaltung können im Genehmigungsverfahren Anforderungen gestellt werden.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist ein nachhaltiges Konzept vorgesehen, es
kommen Erdwärme und Wärmepumpen sowie Gas zur Ausführung. Die Verwendung
von festen, flüssigen Brennstoffen, Klär- und Industriegasen gem. § 3 Abs.1 Nr. 1-3a, 5-
9 und 11-12 der BImSchV (Steinkohle, Braunkohlebriketts, Torfbriketts, Heizöl EL,
Koksofengas u.ä.) zum Betrieb von Feueranlagen ist nicht vorgesehen. Gase der
öffentlichen Gasversorgung und stückiges naturbelassenes Holz gem. Nr. 5 und 10 sind
als Brennstoff zulässig.
Ein emmissionsrelevanter Umgang mit geruchsemmitierenden, gesundheitsgefährlichen
oder staubenden Stoffen im Rahmen gewerblicher oder gewerbeähnlicher Tätigkeiten
ist ausgeschlossen. Soweit in Einzelfällen Abgasleitungen ins Freie erforderlich sind, ist
dabei auf eine erforderliche Abgasreinigung (z.B. Staubfilter, Wäscher, Adsorptionsfilter)
und auf einen Abtransport mit der freien Luftströmung zu achten.
Lichtimmissionen: In der Nähe von betroffenen Wohnnutzungen innerhalb und
außerhalb des Geltungsbereichs wird der Betrieb von Beleuchtungsanlagen mit
Bewegungsschaltungen und Werbeanlagen mit wechselnden Beleuchtungsmotiven so
geregelt, dass dadurch keine Schlafstörung hervorgerufen werden.
Die Hinweise zu Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI-Beschluss vom 13.09.2012) werden
beachtet.

3. Vollgeschoss
Geschosse, in denen sich ausschließlich Technik befindet, sind keine Vollgeschosse.

4. Immissionsschutz
DIN 18005 und DIN 4109 liegen zur Einsicht im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft
Uttenreuth aus.

Gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (TA Lärm)
gelten bei einem Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen,
Wärmepumpen) in der Summe folgende Immissionsrichtwerte für Lärm an betroffenen
fremden Wohnräumen:  
- Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet: 
 tags (06.00-22.00):    55 dB(A),
 nachts (22.00-06.00):   40 dB(A),
- Immissionsorte im Dorf- oder Mischgebiet: 
 tags (06.00-22.00):    60 dB(A),
 nachts (22.00-06.00):  45 dB(A).
Im Falle eines Nachweises über die Einhaltung der genannten Immissionsrichtwerte gelten
die Regelungen der TA Lärm.

LKW-Anlieferungen zur Nachzeit (22.00-6.00) sind ausgeschlossen.

5. Stellplätze
Eine detaillierte Aufstellung der zugeordneten Stellplätze liegt als Anlage der Begründung
bei.

6. Planunterlagen
Blatt 01 vorhabenbezogener Bebauungsplan

Der Vorhaben- und Erschließungsplan besteht aus folgenden Einzelplänen:
Blatt 02 Erschließungsplan
Blatt 03 Freiflächenplan
Blatt 04 Vorhaben - Gesamtansichten und Schnitte
Blatt 05 Vorhaben - SO 1 Markthalle West
Blatt 06 Vorhaben - SO 2 Markthalle Ost
Blatt 07 Vorhaben - SO 3 Maukhalle: Ebene 00, 01
Blatt 08 Vorhaben - SO 3 Maukhalle: Ebene 02, 03, 04
Blatt 09 Vorhaben - SO 3 Maukhalle: Ansichten, Detailschnitt
Blatt 10 Vorhaben - MI Wohn- und Geschäftshaus
Blatt 11 Vorhaben - WA 1 Wohnen
Blatt 12 Vorhaben - WA 2 Wohnen
Blatt 13 Werbeanlagen

DERPROZESS
zeitgemäße Planung vom ersten gedanklichen Schritt zum Bebauungsplan vom Projekt zum Objekt

Auftragsvergabe zum Projekt an den Architekten,
durch einen Wettbewerb, 
durch ein Vergabeverfahren der öffentlichen Auftrgageber, 
durch bekannte oder nachgewiesene Fachkompetenz und 
durch Bekanntheitsgrad des Büros als Marke
durch andere Beziehungen zwischen Bauherr und Planer

erste Gespräche zum Umfang und zur Typologie des Projektes
Budget- und  Termingespräche

Planungsgespräche zum Ablauf der Planung zur Bearbeitungstiefe und zur Methodik der Realisierung

Grundlagenermittlung in der Bauleitplanung zum Bedarf an Fachleuten
Vorentwurf zum Bebauungsplan
Entwurf des Bebabunngsplans
Satzungsbeschluss zur verbindlichen Bauleitplanung
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Planungsphasen der Architekten des Projektes

Phase 1 
Die Grundlagenermittlung des Architekten ist die einzige „problemorientierte Leistungsphase“. Das Gebäu-
de wird „charakterisiert“ und beim „Klären der Aufgabenstellung“ zusammen mit dem Auftraggeber näher 
typologisch definiert. Dazu gehört das Beraten zum Leistungs- und Untersuchungsbedarf“ mit der zum Bau 
erforderlichen Fachdisziplinen. 

Dabei weist die HOAI gem. Kommentar Locher/Koebele/Frick eindeutig auf den „..Einsatz von Sonder-
fachleuten.... Schall-, Wärme und Brandschutz...“ hin. 

„Schon in dieser Phase müssen die Probleme des Brandschutzes ....geklärt werden.“  a.a.O. „... ist 
er ....verpflichtet, wenn er selbst nicht in der Lage ist, die Anforderungen beim konkreten Objekt 
einzuhalten bzw. die Hinzuziehung eines Sonderfachmannes notwendig ist. Der Architekt muss hier 
zum Einsatz eines solchen Fachmannes beraten. Schon im Bereich der Entwurfsplanung und erst 
recht im Rahmen der Ausführungsplanung hat er bei der Auswahl der Baustoffe den sichersten 
Weg zu gehen und auch im Rahmen der Ausschreibung die Erfordernisse des Brandschutzes zu 
berücksichtigen....“

Phase 2
Vorentwurf des Architekten mit dem Planungsteam für das Projekt Entscheidung über städtebauliche Kom-
position, über die Form, über die Funktionszusammenhänge, über die Kosten und den weiteren Prozess

Phase 3 
Entwurf mit Festlegungen zum Tragwerk, zu den Werkstoffen und den städtebulichen Konsequenzen im 
Wechsel der Objekte aus Bestand und Neubau

Phase 4
Genehmigungsplanung
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Realisierungsphasen der Architekten des Projektes

Phase 5
Werk- und Detailplanung mit finaler Definition der Konstruktion und der Stofflichkeit

Phase 6 
Auschreibungen mit definierten Werkstoffen und Methoden der Herstellung des Bauwerkes

Phase 7
Vergabe zu den vereinbarten Konditionen

Phase 8
Objektüberwachung der Realisierung der Planungsarbeiten und der Regeln mit Fachabnahmen der Fachbeteiligten 
mit rechtsgeschäftlicher Übergabe des Projektes als Objekt

Phase 9
Objektbetreuung bis zum Ablauf der Gewährleistungsfristen 
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Inhalte einer Fachplanung Brandschutz mit THemen, von denen Architekten grundsätzliche Kenntnis haben, 
ohne die detaillierten Zusammenhänge kennen zu können

Schutzziele nach dem Baurecht BayBO

Baugesetzbuch, Flächennutzungs- und Bebauungsplan

Anwendungsbereich der rechtlichen Grundlagen Gebäudeklasse 1 – 5

Rechtssystematik Baurecht und Brandschutz

Gebäudeklassen und Nutzungseinheiten

Verantwortlichkeiten (Grundgesetze) BayBO

Zugänge und Zufahrten für die Feuerwehr (Zugänglichkeit baulicher Anlagen)

Anforderungen an das Brandverhalten von Teilen baulicher Anlagen

Übereinstimmungsgebot von Bauvorlagen nach BauVorlV

Ersteller, Inhalte, Anforderungen und Qualität von Brandschutznachweisen nach § 11 BauVorlV

Entwurf und Konstruktion von Gebäuden der Gebäudeklassen 1-5), Mitarbeit am  Brandschutznachweis
• Bauliche Maßnahmen, materielle Anforderungen nach BayBO
• Gestaltung der Bauwerksumgebung
• Prüfung
• Überwachung
• Projektarbeiten
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idealisierte und prinzipielle Elemente der Ausbildung aller Baudisziplinen
Abschottungsprinzip (äußere und innere Abschottung), Anforderungen an die Feuerwider-
standfähigkeit von Teilen baulicher Anlagen
• Tragende und aussteifende Bauteile
• Anforderungen an den Raumabschluss im Brandfall
• Außenwände
• Trennwände
• Brandwände
• Decken
• Dächer

System der Rettungs- und Angriffswege für die Feuerwehr intern /extern
• Treppen
• Notwendige Treppenräume
• Notwendige Flure und offene Gänge

Bauteile und Ausstattungen
Fahrschächte und Aufzugsanlagen
Leitungsanlagen, Installationsschächte und Kanäle
Feuerungsanlagen / Heizung
Lüftungsanlagen
Blitzschutzanlagen
Feuerlöscher / Wandhydranten
Rauch- und Wärmeabzug

weitere wichtige Regelwerke
anerkannte Regeln der Technik
Stand von Wissenschaft und Technik
Inhalte, Anforderungen und Qualität von Bauvorlagen nach § 7 – 10 BauVorlV zum Bauan-
trag
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Leistungen nach dem VIERAUGENPRINZIP durch Fachberater Brandschutz 

Leistungsstufen der Fachbauleitung nach AHO
• Stufe 1 Grundleistung mit Überprüfung auf „prinzipielle Übereinstimmung“
• Stufe 2 als besondere Leistung mit einer „systematisch-stichprobenartigen Kontrolle“
• Stufe 3 als zusätzliche außergewöhnliche Leistung der „baubegleitenden Qualitätssicherung“

Prüfung und Kennzeichnung von Baustoffen, Bauprodukten und Bauarten
Brandschutzanforderungen, regelgerechter baulicher Umsetzung mit immer wiederkehrenden Mängeln
• Massivbau
• Trockenbau
• Holzbau
• Stahlbau
• Feuerschutzabschlüsse
• Brandschutzverglasungen
• Dach- und Dachaufbauten
• Fassadensysteme

Gebäudetechnik und Brandschutz, Ausführung, Schnittstellen, wiederkehrende Mängel
• anlagentechnischer Brandschutz (allgemeine Einführung, Gebäudeklasse 1-5)
• Befestigungssysteme von leitungsanlagen, mit brandschutztechnischen Anforderungen
• Leitungsanlagen mit Funktionserhalt
• Lüftungsanlagen
• elektrotechnische Anlagen

Fachbauleitung Brandschutz – vom Brandschutznachweis bis zur Nutzungsaufnahme und Abnahme
• rechtliche Anforderungen und deren mögliche Folgen
• Ausschreibung von Bauprodukten mit Relevanz zum Brandschutz
• Änderungs- und Anpassungsmanagement
• Schnittstellen bei der Planung und Ausführung, gewerkeübergreifend
• System und Inhalte einer qualifizierenden Baustellenbegehung
Nachweise die vor Nutzungsaufnahme zu erbringen sind, Art, Umfang und Dokumentationsstruktur
Wesentliche und nicht wesentliche Abweichung von Verwendbarkeitsnachweisen
Nützliche Tools, die die Arbeit bei der Fachbauleitung und deren Dokumentation erleichtern
typische und immer wiederkehrende Mängel, als Beispielsammlung, aus der Praxis für die Praxis
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Brandschutznachweis oder 
Brandschutzkonzept:
Grundleistungen des Architekten?

Gemeinsames Arbeiten der besten und kennt-
nisreichsten Planungsteams für eine nachhaltige 
Architektur von begeisterten Fachdisziplinen 
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Die Disziplin „Planen und Bauen“ sollte den am Prozess Beteiligten den Mut machen, 
sich Zeit zu nehmen, um den Dingen auf den Grund zu gehen, 
mit den Interessierten diese Dinge zu erörtern, 
mit dem Ziel des gemeinsamen Projektes eine Lösung zu erarbeiten
der Tatbestand Fehlplanung resultiert i.d.R. aus Mangel an Zeit und fehlender Kommunikation


